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I. Verordnungen und Entscheidungen.
1.

Austragung der Geschäftszahlen in den Geschäfts
büchern.

Erlass des Magistrats -Direclors Preyer  vom 11 . April
1901 , M .-D .-Z . 168:

Bei Durchsicht der von den magistratischen Bezirksämtern über Acten-
rückstände vorgelegten Berichte habe ich bemerkt , dass in manchen Bezirken
eine Verzögerung in der Berichterstattung dadurch eingetreten ist, dass die Er¬
ledigung vieler Acten in den Geschäftsbüchern nicht verzeichnet war , was erst
gelegentlich der Anlage der Rückstandsausweise durch sehr zeitraubende Um¬
fragen , Nachforschungen in den Geschäftsbüchern bei den Prioren , in de»
Registraturen n . s. w . festgestellt werden konnte.

Dies hätte leicht vermieden werden können , wenn an dem Grundsätze
sestgehaltcn worden wäre , dass bei jeder Enderledignng die sämmtlichen im
Acte enthaltenen Geschäftszahlen deutlich ersichtlich gemacht werden müssen
und dass zum Austragen und Registrieren von Acten nur gut geschulte Kanzlci-
beamte verwendet werden , welche die Eintragungen in die Geschäftsbücher mit
größter Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit vorzunehmen habe » .

Ich ersuche daher die Herren Bezirksamrsleiter , behufs Hintanhaltnng
ähnlicher Versäumnisse im Sinne des vorstehenden Grundsatzes an die zu¬
gewiesenen rechtskundigen und Kanzleibeamten die erforderlichen Weisungen
zu erlassen , insbesondere zum Austragen und Registrieren von Acten nur
erprobte , verlässliche Kanzleibeamte zu verwenden und einem schleuderhaflen
Gebaren bei Führung der Geschäftsbücher mit Entschiedenheit entgegen¬
zutreten.

2 .

Die Krankenversicherung der sogenannten „Wafserer " ;
Begriff des „ selbständigen " Arbeiters im Sinne des

Krankencaffengesetzes.
Entscheidung des k. k. Verwaltungsgerichtshofes vom 1. Juni

1901 , Nr ^4327 ( G .-Z . 34619 mag . Bezirksamt für den I . Bezirk ) :

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!
Der k. k. Verwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. Senats-

Präsidenten Grafen Bylandt - Rheidt , in Gegenwart der Räthe des k. k.
Verwaltungsgerichtshofes Dr . Haberer , Dr . Zistler , Dr . Kleeberg und
Dr . Ritter v. Heiterer , dann des Schriftführers k. k. Bezirks -Commissärs
Freiherrn v. Weigelsperg , über die Beschwerde der Wiener Bezirkskranken -
cassa, gegen die Entscheidung des k. k. Ministeriums des Innern vom 6 . April
1900 , Z . 10945 , betreffend eine Krankenversicherungspflicht , nach der am
1. Juni 1901 durchgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung , und zwar
nach Anhörung des Vortrages des Referenten , sowie der Ausführungen des
Dr . Wilhelm Koentzer , Hof - und Gerichtsadvocaten in Wien , in Vertretung
der Beschwerde , dann der Gegenausführungen des k. k. Ministerial -SecrctärS
Freiherrn v. Weiß , in Vertretung der belangte » Behörde , zu Recht erkannt:

Die angesochtene Entscheidung wird wegen mangelhaften Verfahrens
aufgehoben.

Entscheidungsgründe:
Das k. k. Ministerium des Innern Kat mit dem Erlasse vom 6 . April

1900 , Z . 10945 , dem Necurse der Bezirkskraukencassa in Wien gegen die
Entscheidung der k. k. n .-ö. Statthalkerei in Wien vom 27 . August 1898,
Z . 74806 , mit welcher in Abänderung des Bescheides des magistratischen
Bezirksamtes für den I . und VIII . Bezirk in Wien , vom 27 . August 1898,
Z . 18023 . ausgesprochen wurde , dass der Wagenwascher L. L. zur Zeit seiner
am 27 . März 1897 erfolgten Aufnahme in das k. k. Kaiser Franz Josef-
Spital in Wien krankenversicherungspflichtig gewesen sei, keine Folge gegeben.

Gegen diese Ministerial -Entscheidung hat die genannte Bezirkskranken-
caffa die Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshos eiugebracht , in welcher
im wesentlichen geltend gemacht wird , dass die sogenannten Wafserer (Wagen¬
wascher ) ihre Dienste nicht den Gewerbsinbabern (Fiakern ), sondern den
Kutschern leisten und von diesen entlohnt werden , dass aber weder die Kutscher,
noch die Fiaker als Arbeitgeber der Wafserer anzusehen seien, dass vielmehr
ein solcher zu niemandem in das Verhältnis der Unterordnung trete , über
seine Arbeitskraft vielmehr frei als selbständiger Unternehmer verfüge , ja dass
überhaupt derselbe gar nicht als Arbeiter , sondern als selbständiger Unter¬
nehmer anzusehen sei.

Bei Entscheidung der vorliegenden Streitsache kann es nicht auf eine
allgemeine Erörterung der zwischen den sogenannten Wafferern einerseits und
den Fiakereigenthümern oder deren Kutschern andererseits bestehenden Rechts¬
verhältnisse , die ja sehr verschiedenartig sein können , sondern nur auf das
concrete Rechtsverhältnis , in welchem der Wagenwascher L. L. gestanden ist
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ankommen . Unter diesem Gesichtspunkte ist zunächst hervorzuheben , dass die
Krankenversicherungspflicht des Genannten gemäß Z 1 des Krankenversicherungs-
gesetzes nur dann gegeben wäre , wenn er als Arbeiter in einem Fiaker-
gewerbsbetriebe beschäftigt gewesen wäre . Hiebei wäre es dann gleichgiltig,
ob derselbe seine Entlohnung unmittelbar vom Gewerbsinhaber oder durch
Vermittlung des Kutschers empfienge . Sind nun die Dienstleistungen des L. L.,
welche wie bei allen sogenannten Wasserern in Handlangerdiensten bei
Reinigung der Wagen und Wartung der Pferde bestanden , solche gewesen,
welche nach dem zwischen den Lohnfuhrunternehmern und den Kutschern ge¬
schlossenen Arbeitsvertrage letztere selbst leisten müssen , so kann nicht gesagt
werden , dass dieser Wasserer in dem Betriebe der Unternehmer gewesen sei,
er würde lediglich den Kutschern , die sich eigenmächtig einer ihnen obliegenden
Dienstleistung entschlagen und dieselbe ihm übertragen hätten , persönliche Dienste
geleistet haben.

In dieser Beziehung geben aber die gepflogenen Erhebungen keinen
sicheren Ausschluss . L. L. selbst hat beim magistratischen Bezirksamt sür den
V . Bezirk Wien am 26 . Juni 1897 zu Protokoll gegeben , er sei Wasserer am
Fiakerstandplatz in der Maysedergasse und erhalle täglich 1 fl. 5 kr. Lohn,
und zwar zahle ihm jeder einzelne der sieben Fiaker 2b kr. täglich . Aus dieser
Aussage ist nicht zu entnehmen , ob ein Arbeitsverhältnis zwischen ihm und
de» Fiakereigenthümern bestehe ; denn es ist unklar , ob unter „ Fiaker " die
Eigenlhümer oder die Kutscher gemeint seien . Nicht mehr Klarheit bringt die
Aussage , welche I . R ., Geschäftsführer der Fiakereigenthümerin R . Sch . am
21 . März 1899 bei dem magistratischen Bezirksamte für den XIII . Bezirk
gemacht hat , in die Sache . Derselbe gab zwar an , L. sei bis zu seiner am
27 . März 1897 erfolgten Spitalsaufnahme auf dem erwähnten Standplatze
beschäftigt gewesen und habe sowohl von ihm , als auch von den übrigen sechs
auf diesem Standplatze befindlichen „ Fiakern " für das Waschen der Wagen
je 2b kr. pro Tag erhalten . Es ist nicht erhoben worden , ob N . nicht auch
als Kutscher in dem Fiakergewerbe der R . Sch . thätig war . Auch hier bleibt
also die Frage offen, ob L. den Fiakereigenthümern oder den Fiakerkutschern
Dienste geleistet habe , und diese Frage erscheint ebensowenig durch die Markt,
amtsäußerung vom 24 . August 1899 , Z . 5073 , gelöst , durch welche bloß
constatiert wird , dass er den gepflogenen Erhebungen zufolge zu den anderen
„Fiakern " in demselben Verhältnisse gestanden sei, wie zu I . R.

Wenn aber auch sestgestellt wäre , dass L. seine Dienste nicht persönlich
den Kutschern , sondern den Fuhrwerksunternehmern geleistet habe , so würde
dies nicht als genügender Beweis sür den Bestand einer vcrsicherungspflichtigen
Beschäftigung gelten können . Denn es wäre dann noch zweierlei möglich:
es könnte nämlich entweder L. a ' s Angestellter der Fuhrwerksunternehmungen
erscheinen , oder aber er könnte seine Thätigkeit als Wasserer als selbständige
Beschäftigung ausüben und in Ausübung dieser letzteren seine Dienste gegen
Entgelt den Fuhrwerksunternehmungen anbieten und überlassen.

Der angefochtenen Entscheidung liegt die erstere Annahme zugrunde.
Allein eine ausreichende Begründung dafür findet sich in den Acten nicht.
Dass L. die Wafsererdienste auf dem Standplatze in der Maysedergasse nicht
fallweise , sondern regelmäßig und für bestimmte Unternehmer verrichtete , mag
factisch zntreffen ; dass dies aber aus Grund eines auf Begründung eines
dauernden Dienstverhältnisses gerichteten Vertrages geschah, ist nicht erwiesen,
daher auch nicht der in der angefochtenen Entscheidung behauptete Umstand,
dass L. verpflichtet gewesen sei, den betreffenden Unlernebmerii jederzeit während
der Benützung dis Standplatzes die erwähnten Dienste zu leisten . Wenigstens
haben die bisherigen Erhebungen einen Anhaltspunkt dafür nicht ergeben.
Die Bemerkung des L. L. bei seiner Einvernahme , er könne von den Fiakern
jeden Tag entlassen werden , lässt — namentlich im Hinblicke darauf , dass
wie gesagt , nicht einmal festgestellt ist, ob er bei seiner Aussage unter ..Fiaker"
die Fiakereigenthümer oder die Kutscher gemeint hat — auch die Deutung
zu , dass keiner der Fiaker verpflichtet war , sich der Dienste L.'s zu bedienen.
Die Dienstleistungen desselben waren allerdings untergeordnete und für den
Gewerbsbetrieb der Fiaker nolhwendige . Allein dies schließt die Möglichkeit,
dass dieselben von L. als selbständige Beschäftigung verrichtet wurden , nicht
aus . Nicht bloß Personen , denen die Eigenschaft von Unternehmern zukommt,
sind von der Krankenversicherungspflicht im Sinne des Z 1 des Kranken¬
versicherungsgesetzes frei . Das Krankenversicherungsgefetz kennt auch den Begriff-
von selbständigen Arbeitern und nimmt dieselben von der Krankenversicherungs¬
pflicht aus , wie sich aus der Bestimmung des Z 3, Absatz 3 , ergibt , welche
gewissen selbständigen Arbeitern , nämlich denen der Hausindustrie , das Recht
des freiwilligen Beitrittes zur Krankenversicherung einräumt.

Für die entscheidenden Behörden wäre aber umsomehr Anlass gegeben
gewesen , der Frage , ob im gegebenen Falle nicht vielleicht L. in dem Ver¬
hältnisse eines selbständigen Arbeiters zu den Fiakern aus dem Standplatze
in der Maysedergasse gestanden sei, näher zu trete » , als I . R . bei seiner
Einvernahme am 21 . März 1899 ausdrücklich angab , dass L. bei ihm in
keinem fixen Arbeitsverhältnisse gestanden sei, das Marktamt bestätigte , dass
er bei den anderen Fiakern in demselben Verhältnisse gestanden sei. und die
Genossenschaft der Wiener Fiaker in der Äußerung vom 24 . Mai 1898,
Z . 268 er 1897 über das Verhältnis zwischen den Fiakern und den Wasserern
auf den Wiener Standplätzen ganz allgemein berichtete , dass der Wasserer
auch Wagenwascher , für sich selbständig ist, bei keinem Fiakereigenthümer in
einem stricte » Dienstverhältniste steht und von keinem Standplatzinhaber , wenn
es ihm nicht beliebt , zu einer derartigen Verrichtung verhalten werden kann,
endlich dass das Kommen auf den Standplatz und das Verlassen desselben
seinem eigenen Willen anheimgestelll ist. Nicht ganz ohne Belang wäre auch
die Constatierung , ob der bei der öffentlichen mündlichen Verhandlung von
dem Vertreter der Beschwerde angeführte Umstand , dass die Wasserer von der
Polizeibehörde Licenze » für einen bestimmten Standplatz erhalten , bei L. L.
zutrifft.

AuS allen diesen Erwägungen hat der Berwaltungsgerichtshos die Über¬
zeugung gewonnen , dass die gepflogenen Erhebungen zur Feststellung der für
die Entscheidung der Streitsache maßgebenden thatsächlichen Verhältnisse nicht
ausreichen , weshalb die angefochtene Entscheidung wegen mangelhaften Ver¬
fahrens ausgehoben werden musste,

(Vgl . Amtsblatt Nr . 17 er 1901 , „ Gesetze, Verordnungen rc ." II , 7,
paZ. 12.)

Berechtigung der Anstreicher znm Verkaufe von
Farben , Lacken und Firnissen in geringem Umfange.

Die Handels - und Gewerbekammer für das Erzherzogthum
Österreich unter der Enns hat unterm 19 . October 1901,
Z . 11992 , nachstehende Gutachten abgegeben:

Mit Note vom 13 . (18 .) Mai 1901 , Z . 9153 , wurde anher die Anfrage
gerichtet , ob Anstreicher zum Verkaufe von Farben berechtigt seien.

Die von der Kammer hierüber einvernommene Genossenschaft der nicht
handelsgerichtlich protokollierten Gemischtwarenhändler und Verschleißer iu
Wien gibt zu , dass in früherer Zeit sich die Anstreicher auch häufig mit dem
Verkaufe gebrauchsfertiger Farben befasst haben ; dieser habe aber aufgehört,
als das bisher von den Anstreichern mit der Hand vorgenommene „ Farben-
reiben " durch die Verbreitung der fabriksmäßig erzeugten , maschinell ver¬
riebenen Farben allmählich überflüssig wurde . Da nach dieser Entwicklung
gegenwärtig sür das Publicum ein Bedürfnis sür den Verkauf fertiger Farben
durch Anstreicher nicht mehr besteht , so erscheinen diese nach Ansicht der Ge¬
nossenschaft auch nicht mehr zum Verkaufe fertiger Waren berechtigt.

Das Gremium der Wiener Kaufmannschaft findet , dass die Ausübung
des Anstreichergewerbes , als in der Herstellung von Anstrichen bestehend , an
sich mit dem Verkaufe von Farben nichts zu thun habe . Da dies aber von
jeher Gepflogenheit war , so solle mit Rücksicht auf einige Freiheit der Gewerbe
und die Bedürfnisse des Publicums der Abgabe von Farben seitens der
Anstreicher über Verlangen kein Hindernis entgegengesetzt werden.

Die Genossenschaft der Anstreicher und Lackierer in Wien bejaht die
Gegenstandsfrage.

Der Anstreicher bezieht die Rohfarbe in fester Form , um selbe durch
Behandlung mit Leinöl oder Firnis als Öl - und Lackfarbe anstrichfertig in
den Handel zu bringen . Dadurch handle er nicht mit Urproducten , wozu er
eine eigentliche gewerbliche Berechtigung haben müsste , sondern er verkaufe
bloß seine gewerblichen Erzeugnisse . Auch fahre das Publicum bester , wenn
es derartig sorgfältig bereitete Farben den von Fabriken gelieferten vorziehe.

Die Kammer ist der Ansicht , dass es dem Anstreicher nicht verwehrt
werden kann , Farben , sowohl solche, die er im trockenen Rohzustände , also in
gänzlich gebrauchsunfähigem Zustande bezogen und zum Zwecke ihrer Gebrauchs-
sähigkeil fachmännisch verarbeitet , als auch solche, die er nicht selbst gerieben
hat , verkanfen zu dürfen . Allerdings kommt es bei Ansübung dieser Thätigkeit,
welche im ersten Falle ja auch eine Verarbeitung des Rohmateriales enthält
und nicht lediglich ein Handel ist, immer auf ihren Umfang an . Würde ein
Anstreicher thatsächlich nur solche Geschäfte betreiben , ohne überhaupt Anstreicher¬
arbeiten zu übernehmen , so wäre es gewiss berechtigt , die separate Anmeldung
der Farben -Erzeugung , beziehungsweise des Farbenhandels zu fordern . Wenn
aber ein Anstreicher über Wunsch der Kunde » diesen gelegentlich kaufweise
Farben überlässt , so kann dies nicht als außerhalb seiner Gewerbeberechtigung
liegend bezeichnet werden.

In dem der Anfrage zugrunde liegenden speciellen Falle gibt die Markt-
amts -Abtheilung für den XI . Bezirk an , der Anstreicher Johann Peter le
habe nur gelegentlich und ohne Ankündigung des Farbenverkaufes an Kunden
Farben verkauft . Die Kammer vermag hierin umsoweniger eine Gewerbe-
Überschreitung zu erblicken , als diese Austastung dem Publicum manche Be¬
quemlichkeiten bietet.

Die Kammer spricht sich sohin übereinstimmend mit einem in der
Sammlung Frey - Maresch  lGutachten und Entscheidung ) Nr . 19 abgedruckten
Gutachten dahin aus , dass den Anstreichern als solchen ein in geringem Um¬
fange oder gelegentlich stattfindender Verkauf von Farben , Lacken oder Firnissen
nicht verwehrt werden könne.

4 .
Überführung von Leichen aus Ungarn nach Österreich

und in das Ausland.

Circular - Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 24 . October
1901 , Z . 95621 (M .-Z . 88332/VHI ) :

Laut Mittheilung des königl . Ungar . Ministeriums des Innern hat
dasselbe die bisher in Geltung gewesene Bestimmung des Punktes 3, Alinea 2
des am 18 . Juni 1875 sud Z . 25194 erlassenen Regulativs , betreffend die
Exhumierung und Überführung von Leichen, zufolge welcher die Ertheilung der
Bewilligung zur Überführung von Leichen iu das Gebiet der im Reichsrathe
vertretenen Königreiche und Länder und in das Ausland dem königl . Ungar.
Ministerium des Innern Vorbehalten war , mit dem Circular -Erlasse vom
5. September 1901 , Z . 76215 , außer Kraft gesetzt und die erwähnte Befugnis
auf den ersten Beamten jenes Municipiums , in besten Gebiet das betreffende
Individuum starb oder beerdigt wurde , übertragen . In Fiume ertheilt , wie
bisher , der Gouverneur die Bewilligung zur Leichenübersührung.
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Von der Bewilligung der Überführung in die diesseitige Reichshälfte
muss nicht nur die betreffende politische BehördeI. Instanz, sondern auch die
Vorstehung jener Gemeinde, auf deren Gebiet die Leiche überführt wird, ver¬
ständigt werden.

Bei Überführungen in ein anderes ausländisches Gebiet als jenes des
Deutschen Reiches, für welches das Übereinkommen vom 12. März 1890,
R.-G.-Bl. Nr. 46, gilt, wird die Bewilligungbis zur ungarischen oder hier-
ländigen Grenzstation ertheilt, jedoch nur dann, wenn von der ausuchenden
Partei der Nachweis erbracht ist, dass die compclente ausländische Behörde der
Weiterbeförderung von der Grenzstation ab zugestimmt hat.

Der Banus von Croatien hat die Comitatsbehörden und die Magistrate
der Städte Zägrüb (Agram), Varasa (Warasdin), Eszek(Esseg) und Zimany
lSemlin) zur Bewilligung des Leichentransvortes nach dem Auslande ermächtigt.

Hievon werden die unterstehenden Behörden zufolge Erlasses des k. k.
Ministeriums des Innern vom 10. October 1901, Z. 36410, unter Bezug¬
nahme auf die hierortigen Erlässe vom 16. April und vom 30. September
1888, ZZ . 20456 und 54310, zur weiteren Veranlassung in Kenntnis gesetzt.

5.

Requisitionen ungarischer oder bosnisch-herzegowi-
nischer Finanzbehörden um Zustellung von Zahlungs
aufträgen über Stempelgebnren oder nm Einhebung
solcher sind nicht mehr dem k. k. Finanzministerium

vorznlegen.
Erlass der k. k. Finanz-Landes-Direction vom 30. October

1901, Z. 72244 (M.-Z. 92756/III) :
Mit Rücksicht auf das mit der kaiserlichen Verordnung vom 29. December

1899, R .-G.-Bl. Nr . 268, genehmigte Übereinkommen zwischen dem Finanz¬
minister der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder einerseits und
dem Finanzminister der Länder der ungarischen Krone andererseits, betreffend
die Stempel und unmittelbaren Gebüren, den Verbrauchsstempel und die
Taxen, durch welches unter Änderung auch die Ansprüche der beiderseitigen
Reichshälften auf die Gebüren von dem anderen Reichstheile ausgestellten
Rechnungen und Quittungen Uber Geldleistungen eine jeden Zweifel aus¬
schließende Regelung erfahren haben, hat das k. k. Finanzministeriumzufolge
Erlasses vom 1. October 1901, Z. 25829, anzuordnen befunden, dass es
nunmehr von der mit hierortigem Schreiben vom 15. October 1897, Z. 61506,
zufolge Erlasses des k. k. Finanzministeriums vom5. October 1897, Z. 37251,
bekanntgegebenen Weisung, wonach Requisitionenungarischer und bosnisch-
herzegowinischer Finanzbehördenwegen Zustellung von Zahlungsaufträgen
über Stempelgebüren von in der diesseitigen Reichshälste ausgestellten
Rechnungen und Quittungen oder wegen Einbebung solcher Gebüren nicht zu
vollziehen, sondern von Fall zu Fall dem k. k. Finanzministerium vorzulegen
sind, bis auf weiteres sein Abkommen zu finden hat.

6.

Entschädigung für Entnahme von Probe » im Sinne
des tz L des Lebensmittelgesetzes.

Unter Bezug aus die Entscheidung des k. k. Verwaltungsgerichtshoses
vom 13. März 1901, Nr. 1002 (siehe Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 70
ox 1901 „Gesetze, Verordnungen rc." VIII 4, 59), hat die k. k. n.-ö.
Statthalterei mit dem Erlasse vom 8. November 1901, Z. 91156, angeordnet,
dass künftighin bei Entnahme von Proben im Sinne des Z 3 des Lebens-
Mittelgesetzes nur deren Empfang zu bescheinigen ist, die sofortige Bezahlung
dagegen nicht zulässig erscheint. (M.-Z. 94894/XV er 1901.)

7.

Regulativ für das Versteigerungsamt im k. k. Versatz ,
Berwahrungs - und Versteigerungsamte in Wien.

Kundmachung des k. k. Statthalters im Erzherzogthume
Österreich unter der Enns vom 7. November 1901, Z. 104150:

Auf Grund der vom k. k. Ministerium des Innern mit Erlass vom
8. Mai 1901, Z. 2921, ertheilten Ermächtigung wird im Nachstehenden das
Regulativ für das Versteigerungsamt im k. k. Versatz-, Berwahrungs- und
Versteigerungsamte in Wien verlautbart.

Dieses Regulativ hat mit 15. November 1901 in Wirksamkeit zu treten.
Kielmanseggm . x.

* H-i-

Regulativ fiir das Versteigerungsamt im k. k. Versatz-, Berwahrungs- und
Berstcigernngsamtein Wien, I., Dorotheergasse 17, Spiegelgasse 16.

Allgemeine Bestimmungen.
8 1.

Das k. k. Versteigerungsamt im k. k. Versatz-, Berwahrungs- und Ver¬
steigerungsamte ist dazu bestimmt, Verkaufsgegenstände, deren öffentliche Ver¬
steigerung im allgemeinen gesetzlich zulässig oder behördlich angeordnet worden

ist, nach Maßgabe der im gegenwärtigen Regulativ enthaltenen Vorschriften
und der etwa für gewisse Arten von Versteigerungen(Kunstauctionen, Ver¬
käufen aus Gewerbebetrieben, Execntionsverkäufenu. dgl.) noch zu treffenden
besonderen Bestimmungen im Wege des Mcistboles unter der Leitung und
Überwachungder eigenen beeideten Amtsorgane zum öffentlichen Verkauf
zu bringen.

Solche Sonderbestimmungen werden in den ZA 79 bis 88 erlassen, be¬
ziehungsweise späterer Verlautbarung Vorbehalten.

8 2.
Über die Zulässigkeit des Verkaufes der angemeldeten Gegenstände ent¬

scheidet, sofern nicht hierüber gesetzliche Bestimmungen maßgebend sind, im
Zweifel die Leitung des Versteigerungsamtes, in letzter Linie die Central-
Directiou des k. k. Versatz-, Berwahrungs- und Versteigerungsamtes.

8 3-
Insbesondere sind Gegenstände des Staatsmonopols, ärarische Monturs¬

und Ansrüstungsgegenstände, sowie Kreuzpartikeln vom Verkaufe im Ver¬
steigerungsamte ausgeschloffen.

8 4.
Neue Waren werden, einzelne Gegenstände ausgenommen, in der Regel

nicht zur Versteigerung zugelasse». Werden mehrere gleichartige neue Gegen¬
stände von einem Verkäufer gleichzeitig zur Versteigerung angemeldet, so hat
die Leitung des Versteigerungsamtes die Entscheidung der Central-Direction
einzuholen. Handelt es sich dabei um die Versteigerung größerer Mengen
gleichartiger neuer Gegenstände, so hat die Central-Direction das Gutachten
des Beirathes einzuholeu.

Solche neue Gegenstände, welche in größeren Mengen offenbar zum
Zwecke der Versteigerung angeserligt wurden, sind zur öffentlichen Versteigerung
nicht zuzulaffen.

8 5.
Verkäufe, welche unter das Gesetz vom 16. Jänner 1895, R.-G.-Bl.

Nr. 26, Uber Ausverkäufe fallen, sind nach Maßgabe der Bestimmungen
dieses Gesetzes vorzunehmen.

8 6.
Für die Pfänderlicitation des Versatzamtes des k. k. Versatz-, Ver-

wahrungs- und Versteigerungsamtes in Wien, bei welchen auch die im Z 46
vorgeschriebene, den Käufer treffende, fünfperccntige Erstehnngsgebür einge-
hoben wird, sind die bisher geltenden, beziehungsweise die neu zu erlaffenden
besonderen Bestimmungen zu beobachten.

8 7.
Überhaupt sind rücksichtlich aller Licitationen, für welche besondere ge¬

setzliche Vorschriften bestehen, diese Vorschriften zu beobachten. Insbesondere
ist rücksichtlich der freiwilligen Feilbietungen, unbeschadet des demk. k. Versatz¬
amte nach Punkt „fünfzehendens" des Gründungspatentes zusteheuden Rechtes
auf Annahme „all anderer Effecten wann selbe auch nicht in Versattz gewesen
dannoch aber zu verkauffen verlangt wurden" zur Versteigerung in den Fällen,
in welchen dies bisher vorgeschriebenwar, nach dem kaiserlichen Patente vom
15. Juli 1786 (Joseph. G. S . Nr. 424) die Bewilligung der Gemeinde Wien
einzuholen, welcher auch das Recht der Entsendung eines Licitations-Com-
missärs zusteht.

8 8.
Nicht punzierte Gold- und Silberwaren werden zu freiwilligen Ver¬

steigerungen nicht zugelassen; dieselben werden vielmehr der Partei sofort mit
dem Bemerken zurückgestellt, dass dieselbe zuerst den Bestimmungen des
Punzierungsgesetzes zu entsprechen habe.

Dagegen werden nicht punzierte, verfallene Pfänder aus Gold oder
Silber zur Versteigerung gebracht; jedoch wird hiebei der Umstand, dass das
betreffende Pfand nicht punzicrt ist, gelegentlich des Ausrufes mit dem Bei¬
fügen verkündet, dass, insofern das Object von einer Person erstanden werden
sollte, welche sich mit dem gewerbsmäßigen Verkaufe von Gold- und Silber¬
waren befasst, dieselbe die Bestimmungen des Punzierungsgesetzes genau ein-
znhalten habe.

Da antike, dann solche Gold- und Silbergegenstände älterer Erzeuguug,
denen vom Standpunkte der Kunst oder Wissenschaftein Wert beigelegt wird
und welche daher in ihrer Eigenschaft als Antiquität oder Kunstgegenstände
in Verkehr gelangen, im Sinne der bestehenden Vorschrift der Feingehalts-
coutrole nicht zu unterziehen sind, unterliegt deren Feilbietung beziehungs¬
weise Ausfolgnng auch nicht den vorerwähnten Beschränkungen. Dieselben
werden daher, auch wenn sie unpunziert oder nicht probehältig sind, nach
eingeholter Zustimmung des k. k. Hauptpunzierungsamtes in Wien feilgeboten
und an Private oder gewerbsmäßige Wiederverkäufe! ausgesolgt werden.

Bei Entscheidung der Frage, ob derlei hinsichtlich der punzierungs-
ämtlichen Behandlung begünstigte Gegenstände vorliegen, wird das k. k. Haupt-
punzierungsamt in Wien im Einvernehmenmit der Central-Direction des
k. k. Versatz-, Berwahrungs- und Versteigerungsamtes in Wien Vorgehen und
erforderlichenfalls ein sachliches Gutachten einholen.

8 s.
Der Central-Direction steht übrigens das Recht zu, auch ohne Angabe

von Gründen gewisse Gegenstände von der Annahme zur Versteigerung fall¬
weise auszuschließen.

1'
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Einbringung der Be r st eigerungsgegenstände.

8 io.
Die einzubringenden Gegenstände müssen in der Regel , namentlich

dann , wenn sie mittels der Transportmittel der Anstalt eingebracht werden
sollen , mündlich mindestens einen Tag , schriftlich per Post aber mindestens
zwei Tage vor der Einbringung angemeldet werden.

Nur ausnahmsweise , namentlich bei einzelnen und kleineren Objecten,
kann die sofortige Einbringung ohne vorherige förmliche Anmeldung gestattet
werden.

8 11-
Alle Gegenstände , die noch an demselben Nachmittage zur Versteigerung

gelangen sollen , müssen zwischen 8 Uhr und 11 Uhr vormittags eingebrachl
werden.

Nach II Uhr eingebrachte Gegenstände können nicht vor dem nächst¬
folgenden Tage (wenn dies ein Sonn - oder Feiertag wäre , nicht vor dem
nächsten Wochentage ) zur Versteigerung gelangen.

Wird von einer Partei die vorgängige Ausstellung ihrer zu versteigernden
Objecte gewünscht , so beziehen sich diese Fristen aus den Beginn der Aus¬
stellung.

8 12.
Wer Gegenstände dem Beisteigerungsamte zum Verkaufe übergeben will,

ist in der Regel nicht gebunden , sich bei der mündlichen Anmeldung durch
Angabe von Namen , Stand , Charakter und Wohnung auszuweisen.

ES empfiehlt sich jedoch , wegen der Abrechnung (Z 39 ) diese Daten
anzugeben , widrigens die Abrechnung persönlich eingeholt werden müsste.

Die Personaldaten dienen ausschließlich zum internen Gebrauche der
Anstalt , und werden gegen den Willen der Parteien nicht veröffentlicht.

Dem Amte steht das Recht zu, erforderlichenfalls , insbesondere gegen¬
über Kindern und Dienstboten , in der ihm geeignet erscheinenden Weise die
Ausweisleistung zn verlangeu.

8 13-
Jeder Gegenstand wird der amtlichen Schätzung unterzogen , und findet

diese bei solchen Gegenständen , welche keinen Markt -, sondern nur einen Lieb¬
haberwert besitzen, wie bei wissenschaftlichen Objecten u . dgl ., durch Experten
statt , die für die Höhe des Schätzwertes nicht verantwortlich sind.

Dieser Schätzungswert wird dem Ausrufspreise zugrunde gelegt . Die
Selbstbestimmung des AuSrufspreises durch die Partei wird nur insoweit
zugelassen , als derselbe innerhalb der Grenzen des reellen Kaufwertes liegt.

8
Bei der Anmeldung kann auch angegeben werden , zu welchem Mindest¬

preis ? die Sache abgegeben werden kann . Anmeldungsformularien werden
beim Bersteigerungsamte und bei den Versatzamtsfilialen und Aufnahms¬
ämtern ausgegeben.

8 15.

Über die erfolgte Anmeldung wird eine Anweisung zur Einbringung
und , falls die Transportmittel des Amtes in Anspruch genommen werden
wollen , für diese eine Transportanweisung unter Bezeichnung des Tages der
Einbringung ausgefertigt.

8 16-
Um 12 Uhr mittags wird die Einbringung für Transporte geschloffen

und können nur Einzelobjecte bis 2 Uhr nachmittags angenommen werden.

8 17.

Außer bei vereinzelten Objecten erfolgt die Übernahme der eingebrachten
Gegenstände in das Amt nur gegen Entrichtung der Anmeldegebllr von
zehn Heller.

Die Anmeldungsscheine dienen dem Anmelder als Bestätigung und
Legitimation ; auf denselben ist die Anzahl und Gattung der eingebrachten
Gegenstände , sowie in der Regel der Tag der Licitation der betreffenden
Sachen ersichtlich gemacht und die Zahlung der Anmeldegebllr bestätigt . Ohne
diese Legitimation werden Gegenstände in die Jnnenräume des Amtes nicht
eingelassen es ist daher dieser Schein auf Verlangen stets vorzuweisen.

8 18-
Transportmittel , welche nicht zum Anstaltsdienste gehören , dürfen unter

keinen Umständen über Nacht — weder beladen , noch leer — im Hause
verbleiben.

Veröffentlichung der Licitationen.

8 is.
Die abzuhaltenden Versteigerungen werden vom Amte regelmäßig ent¬

sprechend kundgemacht , und werden hiebei die Gegenstände nach Gattungen
gruppiert zur Darstellung gelangen.

Die Nennung des Eigenthümers wird nur über Verlangen der Partei
erfolgen.

Für diese gewöhnliche Kundmachung ist eine Gebür nicht zu entrichten.
Die besondere Placatierung , die Ausgabe von Katalogen u . dgl . über

specielle Auctionen wird auf Verlangen der Parteien vom Amte gegen Ver¬
gütung der Kosten übernommen.

Ausstellung der Versteigerungsgegenstände.

8 20.

Die zu versteigernden Gegenstände werden , wenn nicht die Parteien
darauf ausdrücklich verzichten oder die Ausstellung ablehnen , vorher zur Be¬
sichtigung des Publikums , und zwar während eines Tages gebürenfrei aus¬
gestellt ; bei Vorhandensein besonderer Gründe ist der Central -Direction
anheimgestellt , die Ausstellungsdauer auf Ansuchen der Partei zn verlängern.

Für diese längeren Ausstellungen ist sodanu die im Z 54 normierte
Gebür zu zahlen.

Die Besuchsstunden der Ausstellung sind durch die W 60 und 61 geregelt.

8 21-

Jeder ausgestellte Gegenstand muss mit dem ..Ausrufszettel " versehen
sein , welcher die laufende Nummer , die Qualität (Feingehalt ) oder sonstige
differenzierende Merkmale des Gegenstandes und den Ausrufspreis unter
Angabe , ob dieser auf Amtsschätzung beruht oder vom Verkäufer bestimmt
ist , ferner den Tag der Versteigerung enthält.

Vorgang bei den Versteigerungen.

8 22.
Die Versteigerungen werden durch die Organe des Bersteigerungsamtes

vorgenommen , und zwar hat bei denselben vor allem zn fungieren : ein
Beamter der Anstalt als Leiter und als LicitationS - Commissär bei den von
der Gemeinde Wien besonders bewilligten freiwilligen Licitationen äols ^ storio
nomine , einer als Protokollführer und einer als Ausrufer , ferner kassiere,
Schatzmeister und sonstige Hilfsbeamten nach Bedarf.

8 23.

Nllcksichtlich der Wahrung der gesetzlichen Versteigerungsformen , betreffend
die Licitationen , für welche besondere gesetzliche Vorschriften bestehen , sind die
darauf bezüglichen Sonderbestimmungen maßgebend.

8 24.

Das ausrufende Amtsorgan hat streng unparteiisch vorzugehen und darf
niemand an der Freiheit des Anbotes hindern oder verkürzen . Der Ausrufer
darf von den Versteigern » gsstücken für sich weder unter eigenem noch fremdem
Namen etwas kaufen oder sich sonst zueignen . Den Angestellten des Amtes
ist das Mitbieten bei den Licitationen in jeder Form direct und indirekt,
bei sonstiger Disciplinarbehandlung , untersagt.

8 25.

Beim Ausrufen muss das zu versteigernde Stück gezeigt , benannt und
der Ausrufspreis bestimmt angegeben werde » . Bei Sachen von höherem
Werte oder solchen, die nach ihrer Natur eine genauere Besichtigung erfordern,
sind den Kauflustige » einige Minuten zur Überlegung zu lassen . Findet sich
für gewisse Sachen momentan kein Abnehmer , so können dieselben nach einiger
Zeit nochmals ausgerufen werden.

8 26.

Wird nach dem Ausrufe auf eine Sache geboten , so hat der Ausrufer
den Betrag dreimal mit dem gewöhnlichen Beisatze „zum ersten - , zum zweiten - ,
zum drittenmale " deutlich zu wiederholen.

Diese dreimalige Wiederholung muss ohne Übereilung und besonders
der letzte Ruf nach einer etwas längeren Pause geschehen. Mit dem Meist¬
bietenden darf nicht abgeschlossen werden , bis der letzte Ruf ganz vorüber ist.
Nach dem letzten Rufe bestätigt der leitende Beamte den Abschluss des Kaufes
durch einen Schlag mit einem Hammer . So oft vom ersten bis zur gänzlichen
Vollendung des dritten Rufes ein neues Anbot geschieht, muss dieses abermals
wiederholt und , wie oben angegeben ist, ausgerufen werden.

8 27.

Bis zu einem Anbote von höchstens 5 L werden Mehrbote in beliebiger
Höhe angenommen . Weiterhin werden aber bis auf weiteres nur jene Mehr¬
bote berücksichtigt , welche bei einem 5 L übersteigenden Betrage das frühere
Anbot um mindestens 10 d , bei einem 50 L übersteigenden Betrage das
frühere Anbot um mindestens 50 ir und bei einem 500 L übersteigenden
Betrage das frühere Anbot um mindestens 1 l! überbieten.

8 28.

Da die Bersteigerungeu öffentlich sind , kann keinem der Bieter irgendein
Vorzugsrecht eingeräumt werden . Jedermann , welcher das feilgebotene Gut
zu besitzen fähig ist, kann daher während des Ausrufes so oft und so viel
bieten , als er will.

Hingegen ist niemandem erlaubt , eine zu versteigernde Sache zu radeln,
die Mitbewerber abzuschrecken oder im Nachbicten auf was immer für eine
Art zu hindern.

Bei der Abhaltung der Licitationen ist in jeder Weise vom Amte dafür
zu sorgen , dass dem unbefangenen Publicum die Betheiligung an den Ver¬
steigerungen gewahrt werde.

Demselben ist vor allen anderen der Berkaufsgegenstand beim Ausrufe
zur Besichtigung vorzuweisen . Die Anwendung künstlicher Mittel , um Kauf¬
lustige zum Zurückstehen zu veranlassen , Drohung , unanständiges Benehmen
oder abfällige Beeinflussung der Anbote ist nicht zu gestatten.
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8 29.
Ganze Stücke von Stoffen oder Schnittwaren u . dgl . dürfen nicht stück-

weise ausgeschnitten und nicht nach Maß verkauft werden.

8 30.
Nach Zuschlag des Gegenstandes ist der Verkauf als abgeschlossen anzu¬

sehen und ist der Ersteher zum sofortigen Erläge des Kaufpreises und des
Aufschlages (siehe Z 46 ), sowie zur Übernahme des erstandenen Gegenstandes
verpflichtet.

Reclamationen , betreffend die erstandenen
Gegenstände.

8 31.
Da jedermann Gelegenheit geboten ist, die Licitationssachen vor dem

Erstehen genügend zu besichtigen und zu prüfen , sind Reclamationen über den
Preis und die Qualität derselben nach dem Zuschläge unbedingt unstatthaft.

Sollten jedoch bei Pretiosen und Juwelen nach dem Zuschläge die
Unechtheit oder Fehler oder bei derlei antiken Gegenständen ein bedeutender
Mangel an Feingehalt vom Ersteher behauptet werden , ohne dass vom Aus¬
rufer ein solcher Mangel erwähnt worden wäre , so entscheidet hierüber nach
Zuziehung von zwei beeideten Schätzmeistern , von welchen der eine von der
Partei nominiert werden kann , der Leiter der Licitation , beziehungsweise die
Central -Direction , in letzter Instanz die k. k. niederösterrcichische Statthalterei
in Wien.

Aber auch die im vorstehenden Absätze vorgesehenen Reclamationen
können nur dann berücksichtigt werden , wenn sie vor der Entfernung des
fraglichen Gegenstandes aus den Licitationslocaleu erhoben worden sind.

Verhütung von Ausschreitungen.

8 32.
Die Handhabung der überall angeschlagenen Hausordnung obliegt den

Anstaltsfnnctiouären , welche durch eine Amtskleidung kenntlich gemacht sind.
Sie haben alle nöthigen Vorkehrungen zur Verhütung von Ausschreitungen
zu treffen.

Jede Störung des regelmäßigen und unbefangenen Ganges der Ver¬
steigerungen ist nöthigenfalls unter Anrufung polizeilicher Hilfe hintanzuhalten.

Zuwiderhandelnde sind zur Ordnung zu verweisen , bei fortgesetzter
Störung aus dem betreffenden Versteigerungsraume zu schaffen und können
bei Widersetzlichkeit von der Theilnahme an den Versteigerungen auf bestimmte
Zeit ausgeschlossen werden.

Die Anstalt ist befugt , professionellen oder augenscheinlich die Versteige¬
rungen beeinflussenden Kaufbcwerbern bestimmte Plätze anzuweisen . Gegen
Widersetzliche kann nöthigenfalls die Intervention der k. k. Polizei in Anspruch
genommen werden.

8 33.
Zur Erzwingung der Befolgung einer Ausschlussverfügung der Central-

Direction kann gleichfalls die Intervention der k. k. Polizei angerusen werden.

8 34.
Über Beschwerden gegen Ordnungsverfügungen der Amtsorgane ent¬

scheidet die Central -Direction , in letzter Linie die k. k. niederösterreichische
Statthalterei.

Wegschaffung der versteigerten und unver steigert
gebliebenen Gegenstände.

8 35.
Die bei den Versteigerungen zugeschlagenen Gegenstände können bis

6 Uhr desselben Tages abgeholt werden , beziehungsweise , wenn die Ver¬
steigerung länger dauert , bis zu einer halben Stunde nach dem officiellen
Schluffe der bezüglichen Licitation.

Werden diese Gegenstände nicht bis 12 Uhr mittags des nächsten Tages
geholt , so werden sie in die Amtsmagazine geschafft und dort acht Tage auf
Kosten und Gefahr des Erstehers eingelagert.

Nach diesem Zeiträume werden sie auf Kosten des Eigenthümers und
ohne Rücksicht auf einen bestimmten Preis relicitiert (siehe Zß 43 und 47 ) .
Das gleiche gilt von jenen Gegenständen , welche bei der Versteigerung nicht
verkauft wurden und daher vom Eigentbümer abzuholen sind.

Aus Verlangen wird die Zustellung oder Zustreifnng dieser Objecte nach
dem von der Anstalt ausgegebenen und placatierten Tarife übernommen.

Haftung des Amtes für Verlust oder Beschädigung von
zur Licitation übernommenen Gegenständen.

8 36.
Das Amt kommt für das Verschulden seiner Amtsbediensteten auf und

haftet dem Einbringer , sowie dem Ersteher sowohl für Verlust als für Be¬
schädigung der dem Amte übergebenen , beziehungsweise nicht behobenen Gegen¬
stände gleich einem Verwahrer nach den Bestimmungen des allgemeinen
bürgerlichen Gesetzbuches . Ausgeschlossen ist die Haftung für Gegenstände,
welche während der Zu - und Abtransports in Verlust geraihen oder beschädigt
werden , ebenso wenn Gegenstände in Gemäßheit des 8 35 , Absatz 2, eingelagert
werden.

8 37.
Im Falle der Ersatzpflicht wird für verlorene Gegenstände nur der vor

dem Verluste amtlich erhobene Schätzwert und , wenn ein solcher nicht vorliegt,

der gerichtlich festgestellte Betrag vergütet ; bei Beschädigungen wird der in
Gemäßheit des Z 31 , Absatz 2 dieses Regulativs durch die Schätzmeister er¬
mittelte Schadensbetrag ersetzt.

8 ZS-
Da aber das Amt die eingebrachten Gegenstände gegen Fenersgefahr,

sowie für die Dauer der Transporte gegen Transportschäden versichert , so wird
dasselbe bei während des Transportes eingetretenen Verlusten oder Be¬
schädigungen den Beschädigte » den von der Versicherungsanstalt geleisteten
Schadensbetrag zukommen lassen.

In gleicher Weise wird das Amt bei einem durch Feuersbrunst ent¬
standenen Schaden , auch wenn es für denselben gesetzlich nicht anfzukommen
hätte , keinen Anstand nehmen , dem Beschädigten einen verhältnismäßigen Be¬
trag aus dem ihm von der Fenerversicherungsanstalt ersetzten Betrage zuzu¬
wenden.

Abrechnung nach der Licitation.

8 39.
Nach Durchführung der Versteigerungen erhält jeder Verkäufer , der seinen

Namen und Wohnort bekanntgegeben hat , eine binnen 48 Stunden zur Post
zu gebende Abrechnung , aus welcher der erzielte Verkaufspreis und die hievon
abzuziehendcn Gebüren für Ausstcllungs - und Lagerzins , Percentualabzug,
Transport - und Transporlversicherungsspescu , Verlautbarung , Relicitation rc.
verzeichnet sind.

Diese Abrechnung nebst dem dem Amte zurückzustellenden Anmeldescheine
dient als Beleg zur Behebung des reinen Erlöses bei der Cassa des Amtes.

8 40.
Falls der Gegenstand nicht verkauft wurde , ist dies während der obigen

Frist unter Bekanntgabe der ausgelaufenen Gebürenforderung des Amtes
(H 43 ) dem Eigentbümer mitzutheilen.

Diese Amlsschreiben sind recommandiert zuzustellen , und wird das Porto
mit den anderen Gebüren eingehoben.

Ist Name und Wohnort des Verkäufers nicht bekannt , so hat derselbe
sich zur Bebebung der unter Z 39 und 8 40 , Absatz 1, angeführten Amls-
schreiben persönlich einzufinden.

Gebürentarif für das Versteigeriingsamt.
Anmeldegebür.

8 41.
Für die Ausfertigung des Einlassscheiues von Licitationsobjecten (Z 17)

wird eine Anmeldegebür von 10 ü eingehoben.

Manipulation s - und Lagergebür.

8 42.
Werden Gegenstände außer den in den ZZ 63 und 64 erwähnten Fristen,

während welcher eine Gebür nicht zu zahlen ist, im Amte eingelagsrt , be¬
ziehungsweise aus demselben nicht rechtzeitig abgeholt , so ist für diese Gegen¬
stände eine Manipulattons - und Lagergebür von 20 ü per Stück und Tag zu
bezahlen . Bei Collectionen über 20 Stück werden per Stück 15 ü , bei
Collectionen über 50 Stück 10 Ii per Stück berechnet , Diese Gebür entfällt,
wenn eingebrachte Gegenstände von amtswegen für eine spätere Licitation
znrückgehalten werden.

Versteigerungsgebür des Verkäufers.

8 43.
Der Verkäufer hat eine Versteigerungsgebür , welche nicht über 5 Pereent

vom Erlöse beträgt , zu entrichten.
Bei Posten von hohem Werte oder in Ausnahmsfallen ist die Central-

Direction berechtigt , über diese Gebür besondere Vereinbarungen zu treffen.
Falls ein Object bei der Ltcitalion nicht verkauft wurde , ist vom Eigen-

thümer der eingebrachten Gegenstände nur die Hälfte dieser percentuellen Ge¬
büren , welche vom Ausrufspreise zu berechnen kommen , zu entrichten.

Zieht eine Partei vor dem Beginne der Lwilation einen oder mehrere
Gegenstände zurück , so hat sie 1 Peicent vom Ausrufs - beziehungsweise
Schätznngspreise dem Amte zu leisten.

8 44.
In den oben angeführten Gebüren sind die Localmiete , Beistellung des

Personales , allfällige Schätzung , Feuerassecnranzprämie , die Verlautbarung
in üblicher Form , sowie die Ausstellung der Objecte während des einen der
Versteigerung vorausgehenden Ausstellungstages , nicht aber allfällige Experten-
gcbüren enthalten.

A u s st e l l u n g s g e b ü r.

8 45.
Über Verlangen der einbringendeu Parteien kann die Ansstellungsdauer

über den im vorigen Paragraphen erwähnten einen Ausstellungstag verlängert
werden . In diesem Falle ist jedoch für jeden wetteren Tag eine Ausslellungs-
gebür von 10 Ii für die in den Ausstellungsräumen belegte oder behängte
Fläche bis zu 33 cm im Gevierte zu entrichten . Bei großem Volumen eines
einzelnen Gegenstandes verdoppelt sich diese Gebür . Bei mehreren Gegenständen
(Collectionen ) wird diese Gebür so oft cingehoben , als Normalflächeu be¬
ansprucht werden . Von der Central -Direction kann eine Pauschalierung dieser
Gebür fallweise dann zugestauden werden , wen » für die Collection ein separater
Ausstellungsraum in Anspruch genommen wird.
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ErstehungSgebür deS Käufers.

8 46.
Den Käufer trifft eine ErstehungSgebür , welche aus einem bpercentigen

Aufschläge auf den Erstehungsprcis besteht.

Relicitationsgebür.

8 47.

a) Bei unterlassener Abholung seitens des Erstehers.
Eine Licilationsgebür von 5 Percent des Erlöses ist bei der Wieder¬

versteigerung von solchen im Amte zugeschlagenen und bezahlten Gegenständen
vom ersten Ersleher zu emrichlen , wenn er dieselben durch acht Tage nach dem
Zuschläge nicht abgeholt hat . (8 64> Absatz 1 .)

Der neuerliche Ersteher hat den Aufschlag von 5 Percent des neuerlichen
Erlöses zu entrichten.

h ) Be , unterlassener Abholung unverkauft gebliebener Sachen seitens
des Verläufers . . - . . .

Wurden bei der anberaumten Licitation nicht verkaufte Sachen durch
acht Tage vom Eigenlhnmer (Verkäufer ) aus dem Amte nicht wieder abgeholt,
so wird unter Zugrundelegung dis von amtswegen festgestcllten Schätzungs¬
wertes die Relicilation veranlasst , und ist sodann unbeschadet der nach 8 43,
Absatz 3, einzuhebenden halben Veisteigerungsgebür ^ om ursprünglichen Aus-
russpieisc die weitere volle Versteigerungsgedür im Sinne des 8 43 , Absatz l
beziehungsweise 2 , dem Verkäufer zur Last z» schreiben . Den Ersteher trifft
der Aufschlag wie im 8 46 . . . ^

c) Bei unterlassener Zahlung des Kaufpreises durch den Ersteher.
Endlich wird eine Gebür (Ausichlag ) nach 8 46 vom neuerlichen Ersteher

bei der Wied . rversteigerung solcher Sachen eingehoben , für die der Kaufpreis
lrotz des Zuschlages bis zum osficiellen Schluffe der Auction ungerechlfertigter-
weise nicht eilegl wurde . ^ .

Der Cenlral -Direction bleiben jedoch auch in diesem Falle alle civil-
rechtlichen und strafrechtlichen , beziehungsweise disciplinären Schritte gegen den
sich der Zahlung entziehenden ursprünglichen Ersteher gewahrt.

Transportdienst.

8 48.

Über Verlangen der Parteien übernimmt die Anstalt die Einbringung
der zu tirilierenden und die Zustellung (Zustreisung ) der erstandenen Gegen¬
stände ins Haus nach dem kundgemachten Tarife.

Besondere Bekanntmachung der einzelnen Licitation  en.
8 49.

Besondere (künstlerische ) Arten der Veröffentlichung und Placatierung,
sowie Anlage und Druck der Kataloge bleibt in der Regel den Parteien über¬
lassen ; das Amt übernimmt jedoch nach Vereinbarung gleichfalls diese Ver-
anstaliungen (8 19 ) gegen Ersatz der Kosten.

* *
*

Transporttarif für die Ein - und Ausbringung von Gegenständen zum und
aus dem Versteigerungsamte.

8 50.
Das Bersteigerungsamt übernimm ! die Einbringung von Gegenständen

zu den Llcitationen und die Zustellung der erstandenen Objecte an die Käufer
im Wiener Geweindegebiete und berechnet hiesür eine Transportgebür von
2 5 Percent vom Erlöse , beziehungsweise , wenn der Gegenstand nicht verkauft
wurde , vom Schätzungswerte des Gegenstandes.

8 51.
Eine doppelte Gebür , also von 5 P -rcent vom Erlöse beziehungsweise

Schätzungswerte wird von solcher, Objecten berechnet , welche vermöge ihres
Gewichtes oder Umfanges , als Claviere , feuerfeste Cossen , Maschinen u . dgl.
die Bcistellung von zwei oder mehreren qualificierten Trägern erforderlich
machen , oder welche mit Rücksicht auf ihren besonderen künstlerischen Wen
und ihre Gebrechlichkeit außerordentliche Maßnahmen und Vorsichten beim
Transporte erheischen , als wertvolle Bilder , Spiegel , Statuen u . dgl.

8 54.

Die Beförderung von Pretiosen wird in der Regel vom Amte nicht besorgt.

8 55.

In den obigen Ansätzen ist die gewöhnliche Emballage inbegriffen . Wird
für besonders gebrechliche oder wertvolle (insbesondere Kunst -) Gegenstände eine
eigene Verpackung verlangt , oder muss nach der Beschaffenheit des Gegenstandes
eine solche stattfinden , so wird hiefür eine angemessene Vergütung besonders
berechnet.

8 56.

Die Annahme eines Trinkgeldes ist de» die Lieferungs - und Abholungs-
transporte besorgenden Organen der Anstalt unter keinen Umständen gestattet.
Dieselben sind auch nicht berechtigt , die zu leistenden Gebüren in Empfang zu
nehmen , sondern sind dieselben ausschließlich an die Caffa des Amtes abzustalten.

8 57.

Die Verpackung und Zusendung von erstandenen Gegenständen an Orte
außerhalb Wiens bleibt der Vereinbarung der Parteien mit dem Amte überlassen.

« *

Zeiteintheilung und Dienstordnung für das Versteigerungsamt.
Amtsstunden.

8 58.

Die Annahme von eingebrachten Licitationsgegenständen erfolgt an
Wochentagen von 8 Uhr früh bis 12 Uhr mittags , beziehungsweise 2 Uhr
nachmittags . Die Ausfolgung von Gegenständen hingegen von 8 Uhr früh
bis 12 Uhr mittags und von 3 Uhr nachmittags an bis eine halbe Stunde
nach beendeter Licitation.

8 59.

Die Licitationen , ausgenommen die Versteigerungen von Lebensmitteln,
finden nur an Wochentagen in der Zeit zwischen 3 Uhr nachmittags und 9 Uhr
abends statt.

An diesen Tagen ist dem Publicum der Zutritt zu den Licitationssälen
bereits von 1 Uhr an gestattet.

Lebensmitlel -Licitationen werden in der Regel nach besonderer Kund¬
machung in den Morgenstunden abgehalten.

8 60.

Die Ausstellungsräume sind dem Publicum in der Regel von 1 Uhr
nachmittags ab geöffnet.

8 61.

An Sonn - und Feiertagen bleibt das Amt für Parteien geschlossen,
jedoch ist der Besuch der Ausstellungen von 9 Uhr früh bis I2 >/2 Uhr nach¬
mittags gestattet.

Eintrittskarten.

8 62.

Die Central -Direction des k. k. Versatz -, Verwahrungs - und Versteigerungs-
amtcs ist berechtigt , zum Besuche der Ausstellungen und zur Theilnahme an
den Versteigerungen Eintrittskarten , eventuell gegen eine mäßige Einlassgebür
anszugeben.

Fristen für die Einbringung und Abholung von
Licitationsgegenständen.

8 63.

Gegenstände , welche über Wunsch der Parteien an einem bestimmten
Nachmittage versteigert werden sollen , werden (8 11) nur Rs 11 Uhr vor¬
mittags desselben Tages angenommen ; später einlangende Sachen könnten
frühestens am darauffolgenden Tage zur Versteigerung gelangen.

8 64.

8 52.

Für den Transport von Objecten der in 8 50 angeführten Kategorie,
deren ErstehungS - beziehungsweise Schätzungswert den Betrag von 600 L
übersteigt , wird eine höhere Gebür als 15 L dann nicht eingehoben , wenn
dieser Transport mittels eines Transport - (Möbel -) Wagens bewerkstelligt
werden kann.

Das Gleich - gilt für die in 8 51 aufgefübrten Gegenstände bei einem
Erlöse beziehungsweise Schätzungswerte von 500 L , und zwar hinsichtlich
einer Gebürengrenze von 25 L.

8 53.

Gegenstände , welche in der Hand getragen werden können , werden nach
Zulässigkeit des Dienstes ohne Unterschied der Entfernung innerhalb des Ge¬
meindegebietes von Wien zugestellt , und wird hiefür per Collo der Betrag
von 20 d berechnet . Wenn ' jedoch das Bruttogewicht einzelner Colli 5 ÜA
übersteigt , so findet — auch wenn dieselben in der Hand getragen werden
können — für deren Transport der oben in den 88 50 bis 52 normierte
Tarif für dieselben Anwendung.

Alles , was bei einer Versteigerung in einem Licitationssaale zugeschlagen
wurde , ist spätestens bis 12 Uhr des nächstfolgenden Tages vom Ersteher ad-
zuholen . Bis zu diesem Zeitpunkte erfolgt die Verwahrung dieser Gegenstände
seitens des Amtes kostenlos ; nach dessen Ablauf werden diese Sachen aus
Kosten und Gefahr des Erstehers sofort in di - Amtsmagazine eingelagert und
nach weiteren acht Tagen wieder versteigert (siehe 88 42 und 47 s ) .

In den Höfen , Durchfahrten und Magazinen versteigerte und zugeschlagene
Sachen müssen stets sofort aus der Anstalt abtransportiert werden . Für die¬
selben übernimmt das Amt keinerlei Haftung und versteigert dieselben sogleich
wieder , wenn sie bis 11 Uhr vormittags des folgenden Tages nicht abgeholi
wurden . .

Die AuSsolgung von bereits einmagazinierten Sachen an die Berechtigten
erfolgt täglich während der Amtsstunden bis 2 Uhr nachmittags.

8 65.

Bei Berechnung der in den 88 63 und 64 erwähnten Fristen sind die in
dieselben fallenden Sonn - und Feiertage nicht einzurechnen.
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Hausordnung für das Versteigerungsamt.

Öffentlichkeit.
8 66.

Der Zutritt in das Innere des Amtes , die Gänge und Säle desselben
ist während der Amtsstunden (ZZ 58 bis 61 ) jedermann behufs Besichtigung
der Ausstellungen , Einbringung und Abholung von Gegenständen , Theilnahme
an den Versteigerungen und überhaupt zur Abwicklung der Amtsgeschäfte gestattet.

Eintrittsgelder und Gebüren.

8 67.

Sollte für den Zutritt in einzelne Locale die Anordnung zur Zahlung
eines Eintrittsgeldes <8 62 ) oder behufs Abwicklung eines bestimmten Ge¬
schäftes der Erlag einer Gebür kundgemacht sein , so ist der Eintritt , beziehungs¬
weise jene Geschäftsabwicklung vor Erlag dieser Zahlungen nicht gestattet.

Pflichten der Amtsorgane.

8 68.
Die Amtsorgane haben den Parteien überall mit Höflichkeit und Zu¬

vorkommenbeit zu begegnen und denselben insbesondere jede Auskunft bereit¬
willig zu ertheilen und , wenn sie im Einzelfalle nicht hiezu ermächtigt oder
in der Lage sind , die Anfragevden an jene Organe zu weisen , welche im be¬
sonderen Falle berufen und orientiert sind.

Benehmen des Public umS.

8 68.
Desgleichen hat sich auch jedermann gegen alle Amtsorgane entsprechend

zu betragen.
Den Organen des Amtes steht das Recht zu , Personen , deren Erscheinung,

Kleidung oder Benehmen anstandswidrig ist, den Eintritt , beziehungsweise das
Verweilen im Amtsgebände zu verwehren.

Freihaltung der Passage.

8 M.
Es ist verboten , sich an den Zugängen zum Amtsgebände , sowie im

Innern , in Gängen , Saalthüren und Höfen rc . in einer Weise anzusainmeln,
dass die Bewegungsfreiheit der Amtsbedicnstetcn und des Publikums gestört
werde , oder an den Wänden oder sonst irgendwo im Hanse ohne die Inter¬
vention von Amtspersonen irgendwelche Gegenstände aufzustellen oder aus¬
zubreiten.

Besondere Verhaltungsmaßregeln.

8 71.

Im ganzen Innern des Hauses ist das Rauchen verboten.
Auch dürfe » Hunde dahin nicht mitgenommen werden.
Das Liegen oder Schlafen auf den Bänken oder sonstigen Sitzgelegen¬

heiten >m Hause ist unstatthaft ; auch dürfen dieselben mit keinerlei Gegenständen
belegt werden.

Verbot jeglichen Handels und Geschäftsverkehres.

8 72.

Im Amtsgebände ist jeder Handel , Privatversteigerung , Geschäftsver-
mittlung oder ei» sonstiger Geschäftsverkehr , sei es mit den amtlichen Vcr-
steigerungsgegenständen oder sonstigen Sachen , ausnahmslos untersagt.

Verhalten bei den Versteigerungen.

8 73.

Es ist nicht gestattet , durch directe oder indirecte Einwirkung , durch ge¬
waltsames Abdrängen oder Vorspiegelungen oder aber durch vorlaute , abfällige
Kritik der Versteigerungsgegenstände andere Licitanten vom Besichtigen der
Sachen und vom Mitbietcn abzuhalten oder abznschreckcn, deren Unbefangenheit
irgendwie zu beeinträchtigen und sich in den Gang der Licitationen einzumischen.

Das Gleiche gilt von allen Verabredungen oder Unternehmungen , welche
darauf hinausgehen , dritte Personen durch unnatürliches Hinanftreiben der
Anbote zu übermäßigen Kaufpreisen künstlich zu bewegen oder zu schädigen , ins¬
besondere zu dem Zwecke, um den Betreffenden das Weiterbieten zu verleiden.

Besonderes Verbot für Gewerbsleute.

8 74.

Insbesondere ist es allen Händlern , Trödlern , Antiquaren und sonstigen
Gewerbetreibenden verboten , die anwesenden Parteien aus dem Versteigerungs¬
locale wegzulocken , um sie in ihre eigenen Verlausslocale zu führen oder mit
ihnen Privatgeschäfte abznschließen.

Handhabung der Hausordnung.
8 75.

Die Handhabung dieser Hausordnung obliegt den Organen des Amtes,
welche im Dienste stets die Amtskleidung (Uniform ) tragen . Den Anordnungen
dieser öffentlichen Organe ist unbedingt Folge zu leisten.

Zwangsmaßregeln.

8 76.
Widersetzlichkeiten gegen die Anordnungen der Amtsorgane ziehen , sofern

sie nicht nach dem Strafgesetze oder nach den politischen Gesetzen zu ahnden
sind , die Wegweisung aus den betreffenden Räumen oder aus dem ganzen
Hause , nölhigenfalls auch die Ausschließung aus dem Hanse für einen oder
mehrere Tage , eventuell für immer nach sich.

Diese Verfügungen stehen der Central -Dircction des k. k. Versatz -, Ver-
wahrungs - und Versteigerungsamtes auf Grund der Anzeige eines Amts-
organes zu.

Intervention der k. k. Polizeibehörden.

8 77.
Um den Anordnungen und Verboten dieser Hausordnung den nöthigen

Nachdruck zu verleihen , kann erforderlichenfalls die Intervention der k k.
Polizeibehörden oder Organe in Anspruch genommen werden.

Beschwerderecht.

8 78.
Gegen die Verfügung der Central -Direction in Handhabung der vor¬

stehenden Hausordnung kann binnen 14 Tagen an die k. k. Statthalterei in
Wien die Beschwerde gerichtet werden , welch letztere jedoch niemals auf¬
schiebende Wirkung hat.

Die Entscheidungen der k. k. Statthalterei sind endgiltig.

Sonderbestimmungen , betreffend die Vornahme der
politisch - executiven Feilbietungen , dann der Feil¬
bietungen der im administrativen Strafverfahren oder
in  H a n d h a b u u g sonstiger V e r w a l t u n g s g e s e tz e gep fändete»
oder s o n st z u st a n d e gebrachten Gegenstände im  V er¬

st e i g e r u n g s a m t e.

8 79.
Nach einem von der k. k. niederösterreichischen Statthalterei gutgeheißenen

Anträge des Wiener Magistrates werden die politisch -executiven Feilbietungen,
dann die Feilbietungen der im administrativen Strafverfahren oder in Hand¬
habung sonstiger Verwaltungsgesetze gepfändeten oder sonst zustande gebrachten
Gegenstände , insofern nicht etwa die Transferierung der zu versteigernden
Gegenstände mit Rücksicht auf ihre Eigenart oder wegen sonstiger Umstände
nicht zweckdienlich sein sollte und vom Wiener Magistrale eine anderweitige
Verfügung getroffen wird , nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen
bis auf Widerruf im Versteigerungsamte vorgenommen.

8 80.
Die zur politisch -executiven Feilbietung gelangenden Gegenstände werden

nach Depots , das ist nach den bei einem Pfandschuldner in einem PfändungS-
acte gepfändeten Gegenständen geordnet , mit mehreren Verzeichnissen in nicht
periodisch bestimmten Zeiträumen , sondern nach Bedarf übergeben , und bleibt
dem Wiener Magistrate die Wahl Vorbehalten , diese Übergabe entweder selbst
zu besorgen oder vom Versteigerungsamte besorgen zu lassen.

8 81.
Die Übergabe der im administrativen Strafverfahren oder in Hand¬

habung sonstiger Verwaltungsgesetze oder sonst zustande gebrachte » Gegenstände
hat von den betreffenden Ämtern unmittelbar an das Versteigernngsamt zu
erfolgen , wobei die im Z 80 getroffenen Bestimmungen sinngemäße Anwendung
zu finden baben.

8 82.
Dem Verderben unterliegende Gegenstände haben nach Thnnlichkeit » och

am Tage des Einlangens in dem betreffenden Amte von demselben an das
Versteigernngsamt abgeliefert zu werden.

Rücksichtlich aller in den ZZ 80 bis 82 bezeichneten Gegenstände darf in
Handhabung des H 9 die Zulassung zur Versteigerung nicht verweigert werden.

8 83.
Der Tag des Abtransportes der administrativ gepfändeten Gegenstände

in das Versteigernngsamt ist den Pfandschuldnern durch das städtische Execu-
tionsamt mindestens 14 Tage vorher mit dem Bedeuten bekanntzngebe » , dass
die Feilbietung am Tage nach dem Abtransports zu gewärtigen ist, falls nicht
an diesem Tage die Sistierung der Feilbietung erwirkt und beim Versteigerungs¬
amte spätestens vor erfolgtem Zuschläge ausgewieseu wird.

8 84.
Die Versteigerung der Pfandgegenstände ist im Sinne der gesetzlichen

Bestimmungen einheitlich » ach Depots geordnet vorzunehme » , und wird die
Versteigerung der Gegenstände eines Depots geschloffen, sobald der erzielte
Erlös zur Befriedigung der vollstreckbaren Forderung , sowie sämmtlicher Kosten
und Gebüren hinreicht.

8 85.
Bei diesen Feilbietungen wird — abgesehen von etwaigen Transport-

gebüren — nur eine zweipercentige Maiiipulationsgebür von dem Erlöse der
feilgebotenen Gegenstände , worin alle etwaigen sonstigen , nach dem Gebüren -
tarife von dem Verkäufer zu leistenden Gebüren inbegriffen sind , und der den
Ersteher treffende fünfpercenlige Aufschlag (Z 46 ) eingehoben.
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8 86.
Der Erlös der feilgebotenen Gegenstände ist längstens binnen acht Tagen

nach der Veräußerung unter Anschluss der in allen Rubriken ordnungsgemäß
ausgefertigten Verzeichnisse (Licilationsprotokolle ) an das städtische Executious-
amt , beziehungsweise an die sonstigen einbringenden Ämter abzusühren.

8 87.
Jnsolange nicht etwa unvorhergesehene Schwierigkeiten oder sonstige un¬

vorhergesehene Hindernisse oder Anstände die Entsendung magistratischer Com-
missäre nothwendig machen , werden beeidete Beamte des k. k. Versatz -, Ver-
wahrungs - und Vcrsteigerungsamtcs in Wien äsIsAutorio nomine der Exccu-
tionsbehörde als Licitatwns -Commissäre (H 22 ) fungieren.

8 88.
Im übrigen haben alle Bestimmungen dieses Regulativs auch für diese

Feilbietungen volle Geltung.

8 .

Verbot des Hausierhandels aus dem Gebiete des
Marktfleckens Daruvär in Ungarn.

Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 10 . November 1901,

Z . 101857 (M .-Z . 96253 sx 1901 ) :
Das k. k. Ministerium des Innern hat mit dem Erlaffe vom 26 . Oktober

1901 , Z . 39415 , anher eröffnet , dass laut Mittheilung des kön. ung . Handels¬
ministeriums vom 24 . September 1901 , Z 58867 , die Ausübung des Hausier¬
handels aus dem Gebiete des Marktfleckens Daruvär (Comitat Pozsega ) unter
Ausrechthaltung der im Z 17 der bestehenden Hausiervorschriften und in den
diesen Paragraphen ergänzenden Nachtrags -Verordnungen den Bewohnern
gewisser Gegenden gewährten Rechte verboten wurde.

Hievon werden die kt k. n .- ö. Bezirlshauptmannschaften , die Stadträthe
von Wiener -Neustadl und Waidhosen a. d. Ibbs , der Magistrat in Wien,
die magistratischen Bezirksämter in Wien und die k. k. Polizei -Direktion in
Wien in Kenntnis gesetzt.

Ä.
Verbot der Durchfahrt des zur Lastenbeförderung
bestimmten Fuhrwei kes durch die Cottage Anlage»

im HS8I  uud XLX . Bezirke.
Kundmachung des Wiener Magistrates vom 14 . November

1901 , M .-Z . 88875/XIV:

Auf Grund des Z 100 des Gemeindestatutes für Wien vom 24 . März
1900 , L.-G .- und V .-Bl . Nr . 17 , wird angeordnet:

Die Durchfahrt des zur Lastenbeförderung bestimmten Fuhrwerkes durch
die Cottage -Anlagen des LVIII . und XIX . Bezirkes zwischen der Gentzgasse,
Ghmnasiumstraße und Lannerstraße ist verboten , und hat bas zwischen dem
XVIII . und XIX . Bezirke verkehrende Lastenfuhrwerk die Gymnafinmstraße,
beziehungsweise die äußere und innere Gürtelstraße zu benützen.

Übertretungen dieser Anordnungen werden mit Geldstrafen bis zum
Betrage von 400 X , oder mit Arreststrafen bis zu 14 Tagen geahndet.

1V.
Erhöhung der Verpflegstaxe im allgemeine », öffent

lichen Krankenhause in Krems.
Kundmachung des k. k. Statthalters im Erzherzogthnme

Österreich unter der Enns vom 16 . November 1901 , Z . 104396:
Der niederösterreichische Landesausschuss ), hat im Einvernehmen mit der

k. k. niederösterreichischen Statthallerei die für das allgemeine öffentliche
Krankenhaus in Krems Pro Kops und Tag festgesetzt Verpflegsgebür von
1 X 90 Ir auf den Betrag von 2 X pro Kopf und Tag erhöht.

Diese Verpflegskostenerhöhung ist mit 1. Juni 1901 in Kraft getreten.
Dies wird hicmit zur allgemeinen Kenntnis gebracht.

LI.
Öffentliche Sammlungen.

Über Anfrage des Wiener Magi -rates hat die k. k. n .-ö. Statthalterei
mit Erlass vom 17 . November 1901 , Z . 106637 (M .-Z . 95170 III ) , eröffnet,
dass das Circulierenlassen von Subscriptionsbogen in Bekanntenkreisen der
Comitemitglieder — im vorliegenden Falle der Mitglieder des Executiv-
Comites des in Wien zu errichtenden Kaiserin Elisabelh -Denkmales — sowie
der Einleitung einer Sammlung durch Aufruf in den Tagesblätlern den
Charakter einer öffentlichen , eine behördliche Bewilligung bedürfenden Samm¬
lung nicht besitzt, wohl aber das Auflegen von Subscriptionsbogen in Ge-
schäflslocalen . Die letztgenannte Art der Einleitung ^öffentlicher Sammlungen
stehe auch mir den Bestimmungen des Normal -Erlasses der k. k. n .-ö. Statt¬
haltern vom 14 . April 1901 , Z . 26924 (siehe Amtsblatt Nr . 44 „ Gesetze,
Verordnungen rc . " V, 8 , xux . 38 ), nicht im Einklage.

12

Aufhebung der Sistierung der Ausgabe von Silber¬
guldenstücken im Wege der Verwechslung au Parteien.

Erlass der k. k. n .-ö. Finanz -Landes -Directton vom 19 . No¬

vember 1901 , Z . 81881 , Präs . allg . (M .-Z . 96010M ) :
Das k. k. Finanzministerium hat sich laut Erlasses vom 11 . November

1901 , Z . 4585 , bestimmt gefunden , die mit dem Erlasse vom 3 . November
1899 , Z . 60821 (h. ä . Jntimat vom 10 . November 1899 , Z . 70204 ), an¬
geordnete gänzliche Sistierung der Ausgabe von Silberguldenstücken im Wege
der Verwechslung an Parteien hiemit aufzuhebeu und anzuordnen , dass in
Hinkunft jene Ämter , welche mit der fakultativen Verwechslung von Theil-
münzen der Kronenwährung betraut sind , auch Silbergulden im Wege der
Verwechslung an Parteien zu erfolgen haben werden . Eine besondere Bevor-
räthigung dieser Cassen mit Einguldenstücken zum Zwecke der Verwechslung
wird aber nur dann staltfinden , wenn dies die Bedürfnisse des Verkehres
ersichtlich nothwendig erscheinen lassen

Hievon werden die k. k. Landeshauptcaffa , das k. k. Hauptzollamt , die
k. k. Taxamlscaffa , sämmtliche k. k. Finanz - und gerichtlichen Depositenämter
in Wien , sämmtliche k. k. (Haupt - und ) Steuerä vter in Ni -deröst - rr -ich ui
Kenntnis gesetzt.

I » .
Warnung vor der Answandernng nach Sud -Afrika.

Erlass der k. k. n .-ö. Statthallerei vom 29 . November 1901,

Z . 109185 (M .-Z . 99217/XVIII ) :
Infolge Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 16 . November

1901 , Z . 33159 , werden alle politischen Gezirksbehörden in Niederösterreich,
sowie die k. k. Polizei -Direktion in Wien in Kenntnis gesetzt, dass laut dem Berichte
der l . und k. Consulate in Capstadt uud Durban für österreichische Aus¬
wanderer derzeit in Süd -Afrika keine Aussichten auf Erwerb vorhanden sind.
Infolge des Krieges stocken nämlich Industrie , Handel und Gewerbe . Dazu
kommt noch die durch Anwesenheit großer englischer Truppenmassen hervor-
gerufene Theuerung der Lebensmittel und sonstigen Bedarfsartikel . Auch für
die nächste Zukunft ist eine Besserung dieser Lage nicht zu erwarten , da den
österreichischen Auswanderern in Süd -Afrika im Falle der Beendigung der
Feindseligkeiten eine nicht zu unterschätzende Concurrenz einerseits durch die
Boeren , welche früher die wohlhabende Elaste der Bevölkerung und kaufkräftige
Abnehmer auf allen Gebieten der Industrie , des Handels uud des Gewerbes
bildeten , umsomehr aber infolge des Krieges verarmt sind , andererseits
durch britische Einwanderer , welche voraussichtlich von der englischen Regierung
kräftige Unterstützung finden werden , entstehen dürfte.

Mit Rücksicht ans diese Verhältnisse muss derzeit vor einer Auswanderung
österreichischer Staatsbürger nach Süd -Afrika eindringlich gewarnt werden.

L4.

Central -Comitv für Überschwemmungs Angelegen¬
heiten in Wien.

Verzeichnis
der in Gemäßheit des Z 4 der Verordnung des k. k. Statthalters im Erz-
herzogthume Österreich unter der Enns vom 6 . Oktober 1901 , Z . 92676,
L.-G .-Bl . Nr . 48 , für das Jahr 1901/1902 ernannten Mitglieder des Central-

Comitss für Überschwemmungs -Angelegenheiten in Wien.

X . Bon der Statthalter ei ernannt:

Vorsitzender : Johann Freiherr v. Kutschers , k. k. Hofrath , wohnhaft
IV . Bezirk , Schlüffelgaffe 5 . ,

Stellvertreter des Vorsitzenden : Guido Freiherr v . Siber , k. k. Statt-
haltercirath , wohnhaft XVIII . Bezirk , Michaelerstraße 32.

Miiglieder : Franz Ritter v. Krenn , k. k. Ba »ra !h. wohnhaft III . Bezirk,
Barichgasse 26 ; Roman Grengg , k. k. Siatthalterei Oberingenieur , wohnhaft
XV . Bezirk . Kranzgaffe 1 ; Johann Pachnik , k k. Siatthalterei -Oberingenieur
wohnhaft XIX . Bezirk . Pyrkergasse 11 ; Ignaz Pollak , k. k. Statthalterei-
Jngenieur , wohnhaft IX . Bezirk , Liechtensteinstraße 15.

L . Vom k. k. Eisenbahnministerinm:

Ignaz Rohaczek , k. k. Baurath , wohnhaft XVII . Bezirk , Hernalser
Hauptstraße 112.

0 . Vom k. und k. Platzcommando:
Adolf Urbarz , k. und k. Major des Geniestabes , wohnhaft VII . Bezirk,

Kirchberggasse 28.
Stellvertreter : Victor Mühldorfer , k. und k. Militär -Bauingenieur-

Assist-nt , wohnhaft VIII . Bezirk , Schlüffelgaffe 15.
v . Von der Don auregulierungs - Com Mission:

Rudolf Halter , k. k. Ober -Ingenieur , wohnhaft XIII . Bezirk , Linzer-
straße 369 . (Über Ersuchen sind auch die Herren Siegmund Taussig , k. k.
Ober -Baurath und Hafenbau -Direcior , wohnhaft IV . Bezirk , Heugaff - 2 , und
Gustav Bozdech,  k . k. Bauralh und Stronibau -Director , wobnhaft II . Bezirk,
Valeriestraße 48 , von den jeweiligen Sitzungen deS Central -Comiiss zu ver-

- ständigen ) .
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8 . Von der k. k. Post - und Telegraphen - Direction:
Karl Hansel , k. k. Bau -Obercommisssär , wohnhaft XVIII . Bezirk,

Martinsstraße 73.

I ' . Von der k. k. Polizei - Direction:
Theodor Reiberger , k. k. Obcr -Polizeirath , wohnhaft VII . Bezirk,

Siegmundgasse 16.
Stellvertreter : Dr . Adolf Rosenbaum , k. k. Polizei -Obercominissär,

wohnhaft IX . Bezirk , Liechtensteinstraße 26 ; Ferdinand Freiherr Gorup v.
Besanez,  k . k. Polizeirath , wohnhaft I . Bezirk , Walfischgasse 15.

Stellvertreter : Tobias Anger , k. k. Ober -Jnspector der Sicherheits¬
wache , wohnhaft IV . Bezirk , Johann Straußgasse 18 ; Karl Julius Polt,
k. k. Polizei -Obercommiffär , kais. Rath , wohnhaft XVIII . Bezirk , Haizinger-
gasse 13 (für den in Betracht kommenden Telegraphendienst ).

6 . Von der Gemeinde Wien:

Wenzel Oppenberger,  Stadtrath , wohnhaft II . Bezirk , Große Sperl-
gasse 1 a ; Anton Nagler,  Gemeinderath , wohnhaft III . Bezirk , Rennweg 59;
Georg Grundier , Gemeinderath , wohnhaft IX . Bezirk , Rögergasse 16 ; Tr.
Moriz Waas,  Magistratsralh , wohnhaft XVIII . Bezirk , Herbeckstraße 3 ; Franz
B erg er , Stadtbau -Director , wohnhaft VII . Bezirk , Schottenfeldgasse 37 ; Karl
Kainz,  Marktamts -Director , wohnhaft Klosterneuburg , Unterer Stadtplatz 7.

LS.
K . k Landwehr -Ergänznngs - Bezirks - Commando

Nr . 24 Wien.
Zuschrift des k. k. Landwehr-Ergänzungs -Bezirks -Commandos

Nr . 24 Wien vom 10 . Deeember 1901 , Nr . 3030/ßi (M .-
Z . 101676/XVI ) :

Es wird das Ersuchen gestellt , die unterstehenden magistratischen Bezirks¬
ämter zu verständigen , dass sich das obige Commando ab 13 . Deeember 1901
in Wien , V ./2 , Siebenbrunnengasse 37 , befindet.

II. Ulmnatiiüiefliimmmgen.
Zitagistrat:

L« .
Verständigung des Centralverbandes derJndustriellen
Österreichs von allen öffentlichen LiefernngSans-

schreibunge » der Gemeinde Wien.
Erlass des Magistrats -Directors Preyer  vom 2. Deeember

1901 , M .-Z . 77828/1V:
Zufolge Stadtraths -Beschlusses vom 26 . November 1901 , Z . 13669,

wurde verfügt , dass der Centralverband der Industriellen Österreichs , I .,
Rathhausstraße 2 , von allen öffentlichen Liesernngsausschreibiingen der Ge¬
meinde Wien zu verständigen ist.

Die städtische Kanzlei -Direction wird angewiesen , die künftige Neu¬
auflage der amtlichen Drucksorten zur Ausschreibung von Offertverhandlungen
dementsprechend zu ergänzen.

Hievon ergeht die Verständigung zur Kenntnisnahme und weiteren ent-
sprechenden Veranlassung.

L7
Ausbildung des Kanzleipersonales in allen Zweigen

des Manipulationsdienstes.
Erlass des Magistrats -Directors Preyer  vom 4 . No¬

vember 1901 , M .-D .-Z . 3063 ox 1901:
Es wurde die Wahrnehmung gemacht , dass die Kanzleibeamten nicht

immer in allen Zweigen des Manipulationsdienstes bewandert find ; wenn
nun ein Beamter beurlaubte oder erkrankte College » vertreten soll oder einem
anderen Amte zugewiesen wird , zeigen sich die Nachtheile der einseitigen Aus¬
bildung in empfindlicher Weise zum Schaden des Dienstes.

Ich muss demnach großen Wert darauf legen , dass schon die Kanzlei-
Praktikanten nicht längere Zeit in einer und derselben Art verwendet , vielmehr
in sämmtliche Zweige des Kauzleidienstes nach und nach eingeführt werden.

Dies gilt namentlich auch von den Kanzleibeamten und «Praktikanten
der Gemeindebezirks -Kanzleien , in welchen es bei dem verhältnismäßig kleinen
Stande an Kanzleibeamten unumgänglich nothwendig erscheint , dass alle
Beamten sich ausreichende Kenntnisse sowohl für den Dienst in der Gemeinde¬
bezirkskanzlei selbst, als auch bei den Ortsschulräthen und Armeninstituten
verschaffen.

Ich stelle demnach an alle in Betracht kommenden Herren Amtsvorsteher
das dringende Ersuchen , zu veranlassen , dass durch zeitweilige Änderung in
der Zutheilung der Obliegenheiten den Kanzleibeamten einschließlich der Kanzlei-
Praktikanten Gelegenheit gegeben wird , alle Theile des Kanzleidienstes kennen
zu lernen und sich mit den einschlägigen Bestimmungen vertraut zu machen.

L8.
Mitwirkung der magistratischen Bezirksämter bei

Überwachung des Gewerbeschulbesuches.
Erlass des Magistrats - Directors Preyer  vom 9 . No¬

vember 1901 , M .-D .-Z . 3108:
Die Ortsschulräthe erhalten von der Gewerbeschul -Commission regelmäßig

Verzeichnisse der in letzter Zeit aufgedungenen Lehrlinge und Lehrmädchen
behufs Überwachung des Gewerbeschulbesuches zugemittelt . Zur Feststellung,
ob die betreffenden Lehrherren der ihnen »ach Z 100 , Alinea 3 der Gewerbe¬
ordnung obliegenden Pflicht Nachkommen , Pflegen die Ortsschulräthe die Lehr¬
herren vorzuladen und zur Vorlage des Controlbuches zu verhalten.

Da jedoch die Parteien den Vorladungen nicht immer Folge leisten und
den Ortsschulräthen kein Recht znsteht , die zwangsweise Vorführung zu ver¬
fügen , unterliegt es keinem Anstande , dass sich die Ortsschulräthe in solchen
Fällen an das zuständige magistratische Bezirksamt mit dem Ersuchen wenden,
die allfällige zwangsweise Vorführung zu veranlassen und in geeigneter Weise
— am einfachsten durch Einsichtnahme in das Controlbuch — sestzustellen,
ob der Lehrherr der ihm nach der bezogenen Gesetzesstelle aufhabenden Ver¬
pflichtung entsprochen hat oder nicht.

Einem derartigen Ersuchen haben die magistratischen Bezirksämter zu
willfahren und bei wahrgenommenen r»bertretnngen des Z 100 der Gewerbe¬
ordnung die Strafamtshandlung nach den einschlägigen Bestimmungen durch¬
zuführen . In jedem Fall ? sind die Gewerbeschul -Commission und der betreffende
Örtsschulrath von dem Ergebnisse der Amtshandlung durch das magistratische
Bezirksamt zu verständigen.

Gleichzeitig wird an die Ortsschulräthe das dringende Ersuchen gestellt,
die Intervention der magistratischen Bezirksämter nur in jenen Fällen in
Anspruch zu nehmen , in welchen kein anderes Mittel zur Feststellung des
ordnungsgemäßen Gewerbeschulbesuches der Lehrlinge oder Lehrmädchen zu-
gebote steht.

1».
Vornahme von comnnssionellen Verhandlungen über
gewerbliche Betriebsanlagen nnd Von7 Nnfalls-

erhebungen.
Erlass des Magistrats -Directors Preyer  vom 22 . November

1901 , M .-D .-Z . 3273:
Mildemhierämtlichen Normal -Erlasse vom 10 . Juni 1901 , M .-D .-Z . 1207

— abgedruckt im Amtsblatts der Stadt Wien , Beilage „ Verordnungen rc ." ,
Seite 51 — wurde in Erinneeung gebracht , dass Commissionen in der Regel
für die Nachmittage anberaumt werden sollen.

Über mündliche Anregung des Herrn k. k. Gewerbe - Oberinspectors
Negierungsrathes Michael Kulka  finde ich diesen Normal -Erlass insofern ab¬
zuändern , als die nach dem III . Hauptstücke der Gewerbe -Ordnung vorzu-
nehmenden commissionellen Verhandlungen über gewerbliche Betriebsanlagen,
bei welchen die Mitwirkung des k. k. Gewerbe -Jnspectorates als nothwendig
oder wünschenswert erachtet wird , in Hinkunft thunlichst in den Vormittags¬
stunden — mit dem Beginne zwischen 8 nnd 9 Uhr — abgehalten werden sollen.

Hiebei ist auch darauf Bedacht zu nehmen , dass derartige Verhandlungen
womöglich an einem Tage zu Ende geführt werden.

Im übrigen bleiben die Bestimmungen des eingangs bezogenen Normal-
Erlasses vollinhaltlich aufrecht.

Bei diesem Anlasse halte ich es auch für geboten , sdie anscheinend m
Vergessenheit gerathenen Bestimmungen des hierämtlichen Normal - Erlasses vom
26 . Juni 1895 , M .-D .-Z . 922 , über die Vornahme von Unfallserhebungen
nach Z 31 U.-V .-G . zur genauen Danachachtung in Erinnerung zu bringen.

Hienach sind Unfallserhebungen — dringliche und unaufschiebbare Fälle
ausgenommen — nach einem Turnus , und zwar nachmittags in folgender
Ordnung vorzunehmen:

Montag : von den Bezirksämtern I , VIII , IX , XVIII , XIX.
Dienstag : „ „ „ II , III , IV , XV.
Mittwoch : ,. „ ,. V . VI . X , XIII.
Donnerstag : „ „ „ VII , XII , XIV.
Freitag : ., ., „ XI . XVI , XVII.
Das magistratische Bezirksamt für den XX . Bezirk hat die Unfalls¬

erhebungen in der Regel für Dienstag anzuberaumen.

20 .
Raschere Einbringlichmachung rückständiger Waffer-

mehrverbrauchsgebüren.
Erlass des Magistrats -Directors Preyer  vom 30 . November

1901 , M .-D .-Z . 3053:
Herr Vice -Bürgermeister Dr . Neumayer  hat nachstehenden Präsidial-

Erlass ääto . 2 . November 1901 aä Z . 12665 , an mich gerichtet:
„In letzter Zeit mehren sich die Fälle von Abschreibungen rückständiger

Wassermehrverbrauchsgebüren in auffallender Weise , woraus der Schluss ge¬
zogen werden kann , dass seitens der magistratischen Bezirksämter wegen Herein-
bringung solcher Gebüren nicht mit jener Raschheit und Energie vorgegangen
wird , wie es im Interesse der Gemeinde Wien geboten erscheinen würde.
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Ich finde mich daher bestimmt , Sie , Herr Magistrats -Direetor , zu ersuchen,
die Herren Amtsleiter anweisen zu Mollen , mit aller Strenge darauf zu sehen,
dass bezüglich der Eiubringlichmachung rückständiger Wassermehrverbranchs-
gebüren sofort und in energischer Weise die erforderlichen Schritte eingeleitet
werden ."

Indem ich diesen , den Herren Bezirksamtsleitern bereits in der Coufereuz
vom 5. November 1901 bekanntgegebenen Erlass schriftlich verlautbare , verweise
ich auf die wiederholt , insbesondere mit hierämtlichen Erlasse vom 26 . Juni
1901 , M .-D .-Z . 1636 , hinsichtlich der raschen Einbringlichmachung der Wasser-
gebüren getroffenen Anordnungen und bemerke , dass ich mit dem Schreiben
vom 7 . Oktober 1901 , M .-D .-Z . 2708 , neuerlich an den Herrn Ober - Stadt-
bnchhalter das dringendste Ersuchen gestellt habe , die geeigneten Verfügungen
zur Beschleunigung der WaffergebUrenberechnungen u . s. w . zu treffen.

Es wurden auch bereits , wie mir mitgetheilt wurde , entsprechende Maß¬
nahmen seitens der Stadtbuchhaltung getroffen , welche in absehbarer Zeit eine
Ordnung der hinsichtlich der Waffermehrverbranchsgebüren bestehenden Ver¬
hältnisse ermöglichen werden.

21

Placatierungen an städtischen Objecten.
Erlass des Magistrats -Directors Pr eher  vom 10. December

1901 , M .-D .-Z . 3426 , an sämmtliche Amtsvorstände:
Anlässlich eines speciellen Falles hat der Bürgermeister angeordnet , dass

künftighin vor Bewilligung von Placatierungen größeren Umfanges an städti¬
schen Objecten an ihn zu berichten ist.

Hievon setze ich Euer Wohlgeboren zur Danachachtung in Kenntnis.

22 .
Überwachung der Trottoirreinigung.

Erlass des Magistrals -Directors Preyer  vom 13 . December
1901 , M .-Z . 1660/XIV sx 1901 :

Zufolge Gremial - Beschlusses des Magistrates vom 16 . November 1901,
Z . 1660 «r 1900 , hat in Hinkunft die Trottoirbegehnng bei Schneefall und
Glatteis durch städtische Beamte zu entfallen , und hat der Stadtrath in seiner
Sitzung vom 10 . December 1901 zur Zahl 13724 den Ausfall der dies¬
bezüglichen Budgetpost genehmigt.

Hievon wird mit dem Beifügen die Miltheilung gemacht , dass unter
einem die k. k. Polizei -Direction ersucht wird , durch die Sicherheitswachorgane
die ordentliche Reinigung der Trottoire aus das strengste überwachen zu lassen.

Über die diesfalls dem Bezirksamte zngehende » Anzeigen , ist im Sinne
der Magistrats -Kundmachung vom 7. November 1901 , Z . 130391 , mit der
größtmöglichen Beschleunigung zu amtshandeln , und verspricht sich der Magi¬
strat hievon mehr Erfolg als von den Trottoirrespicierungen durch städtische
und polizeiliche Beamte . _

Hl. Gesetze
uoil besonderer Wichtigkeit für den politischen ver-

wultungsdienst.
2»

Regelung der Versorgnngsgenüffe der an öffentlichen
Volks - nnd Bürgerschule » angestellten Lehrpersonen

und ihrer Hinterbliebenen.
Gesetz vom 7. November 1901 , L.-G .- und V .-Bl . Nr . 76:
Über Antrag des Landtages Meines Erzherzogthumes Österreich nnter

der Enns finde Ich aiizuordiien , wie folgt:

Ruhegenüsse der Lehrpersonen.

8 i.
Die Versetzung eines Mitgliedes des Lehrstandes in den Ruhestand findet

statt , wenn dasselbe wegen allzu vorgerückten Lebensalters , wegen schwerer
körperlicher oder geistiger Gebrechen oder wegen anderer berücksichtigungswerter
Verhältnisse zur Erfüllung der ihm obliegenden Pflichten untauglich erscheint.

Die Landes -Schulbehörde kann eine solche Versetzung entweder auf Ansuchen
der betreffenden Person oder von amtswegen , jedoch immer erst nach Einver¬
nehmung der Bezirksschnlbehörde , verfügen.

Doch können Lehrpersonen , welche das 60 . Lebensjahr und das 35 . an¬
rechenbare Dienstjahr zurückgelegt haben , auch ohne den sonst erforderlichen
Nachweis der Dienstuntauglichkeit in den Ruhestand versetzt werden.

8 2.
Durch freiwillige Dienstentsagung oder eigenmächtige Dienstesverlassnng

geht der Anspruch auf die Versetzung in den Ruhestand verloren.

8 3-
Die Verlassung des Schuldienstes zufolge der freiwilligen Dienstes¬

entsagung oder der Versetzung in den Ruhestand kann ohne besondere Be¬
willigung der Landesschulbehörde nur mit dem Ende eines Schuljahres er¬

folgen , zu welcher Zeit auch die Räumung der Dienstwohnung und die
Übergabe des mit der Lehrstelle verbundenen Besitzes an Grundstücken statt¬
zufinden hak, über deren Nutzungen » ach Z 23 zu entscheiden ist.

8 4.
Das Ausmaß des Ruhegenusses (der Abfertigung oder Pension ) ist

einerseits von den anrechenbaren Jahresbezügen , andererseits von der Dienst¬
zeit des in Ruhestand Versetzten abhängig.

8 5.
Als Grundlage für die Berechnung der Ruhegenüfse sind die gesammten

anrechenbaren Jahresbezüge , in deren Genuss sich eine Lehrperson unmittelbar
vor der Versetzung in den Ruhestand befand , anzunehmen.

Zu den für die Pension anrechenbaren Bezügen gehören der Gehalt,
die Dienstalters - und Fnnctionszulagen , insoweit diese Bezüge durch die
geltenden gesetzlichen Bestimmungen von der Anrechenbarkeit für das Pensions¬
ausmaß nicht ausgenommen sind . Ergänzungszulagen werden jenen Lehr¬
personen , welche an einer öffentlichen Volksschule außerhalb Wiens angestellt
sind , in die Pension eingerechnet.

8 6-
Anrechenbar ist jene Dienstzeit , welche ein Mitglied des Lehrstandes nach

bestandener Lehrbefähigungsprüfung an einer öffentlichen Schule zugebracht
bat (Z 56 des Reichsgesetzes vom 14 . Mai 1869 ) ; von der vor Ablegung der
Lehrbefähigungsprüfung im öffentlichen Schuldienste zugebrachten Dienstzeit
sind jedoch den Lehrpersonen der öffentlichen Volksschulen zwei Jahre einzn-
rechnen . Eine Unterbrechung hebt die Anrechnung der bereits vollstreckten
Dienstzeit nicht auf , wenn sie erwiesenermaßen außer Schuld und Zuthun des
betreffenden Lehrindividuums lag.

8 7-
Denjenigen Lehrpersonen , die bei ihrer Versetzung in den Ruhestand eine

anrechenbare Dienstzeit von zehn Jahren noch nicht vollstreckt haben , gebürt
nur eine Abfertigung , welche für eine Dienstzeit bis zu fünf Jahren mit dem
IVsjährigen , für eine Dienstzeit von mehr als fünf Jahren mit dem zwei¬
jährigen Betrage der anrechenbaren Jahresbezüge (Z 5 ) und der Quartiergeld-
enlschädigung , beziehungsweise des Quartiergeldes oder Quartiergeldbeitrages
zu bemessen ist.

Lehrpersonen , welche infolge eines in Ausübung ihres Dienstes erlittenen
Unfalles , infolge Krankheit oder infolge einer von ihnen nicht absichtlich
herbeigesührten körperlichen Beschädigung dienstunfähig geworden sind , werden,
und zwar im ersteren Falle , wenn sie auch noch keine zehnjährige ununter¬
brochene Dienstzeit haben , in den zwei letzteren Fällen jedoch erst dann so
behandelt , als ob sie zehn Dienstjahre wirklich zurückgelegt hätten , wenn sie
mindestens fünf Dienstjahre zurückgelegt haben.

8 8.
Diejenigen Lehrpersonen , welche mit dem vollendeten zehnten anrechen¬

baren Dienstjahre in den Ruhestand versetzt werden , erhalten 40 Percent der
anrechenbaren Jahresbezüge (A 5 ) als Pension , welcher Betrag für jedes
weitere znrückgelegte anrechenbare Dienstjahr um 2 Percent steigt , so dass mit
dem zurückgelegten 40 . Dienstjahre der ganze anrechenbare Jahresbezug als
Pension entfällt.

Bei der Berechnung dieser Dienstzeit werden Bruchtheile eines Jahres,
insofern sie sechs Monate überschreiten , als ein volles Dienstjahr ungerechnet.

Im Falle die Versetzung in den Ruhestand nach einer 35jährigen an¬
rechenbaren Dienstzeit nach Z 1, Absatz 2, erfolgt , kann in besonders rücksichts-
würdigen Fällen Uber Einschreiten des Penstonswerbers mit Zustimmung
jenes Factors , der in dem betreffenden Falle den etwaigen Abgang der zu¬
ständigen Penstonscassa zn decken hat , eine Erhöhung der Pension bis zum
Gesammtbetrage des zuletzt bezogenen anrechenbaren Jahrcsbezuges gewährt
werden.

Der normalmäßige Ruhegenuss einer Lehrperson darf nicht geringer als
mit dem Betrage von 800 L bemessen werden.

8 9-
Der in Ruhestand Versetzte hat sich nach Behebung des jene Versetzung

begründenden Hindernisses seiner Thätigkeit nach der Weisung der Landes -Schul-
behörde im Schuldienste wieder verwenden zu lassen oder auf seinen Ruhe¬
genuss zn verzichten.

Der Ruhegenuss erlischt auch dann , wenn der in Ruhestand Versetzte
ohne Zustimmung der Landes -Schulbehörde einen mit Gehalt dotierten Dienst
übernimmt.

Versorgungsgenüsse der Witwen und Waisen.
8 io.

Die Witwen und Waisen der Mitglieder des Lehrstandes haben nur
dann einen Versorgnngsanspruch , wenn der verstorbene Gatte und Vater selbst
zu einem Ruhegenusse berechtigt gewesen wäre.

8 11-
Die Witwe » und Waisen der mit dem Lehrbefähigungszeugnisse ver¬

sehenen Unterlehrer haben keinen Versorgungsanspruch , wenn die Genehmigung
der Bezirksschnlbehörde zu der Verehelichung nicht eingeholt wurde.

8 12.
Die Witwe eines Mitgliedes des Lchrstandes , welches zur Zeit seines

Todes noch nicht das zehnte anrechenbare Dienstjahr zurückgelegt halte , erhält
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eine Abfertigung mit der Hälfte des letzten , von dem Verstorbenen bezogenen
anrechenbaren Jahresgehaltes (Z 5) .

Die im Z 7, Absatz 2 , festgesetzten Begünstigungen werden für den Fall,
als der Tod einer Lehrperson unter den dort angegebenen Umständen erfolgt,
auch auf die Bemessung der Ruhegenüsse der Witwen und der ehelichen Kinder
ausgedehnt.

8 13.
Wenn der Verstorbene bereits das zehnte anrechenbare Dienstjahr voll¬

endet hatte oder die Dienstzeit desselben nach Z 7 so zu behandeln ist, als ob
er zehn Jahre wirklich zurückgelegt hätte , so gebürt der Witwe eine Pension,
welche mit 40 Percrnt der letzten , von dem Verstorbenen bezogenen anrechen¬
baren Jahresbezüge (Z 5) zu bemessen ist, mindestens aber 600 L betragen soll.

8 14.
Wurde die Ehe mit dem verstorbenen Gatten erst während des Ruhe¬

standes eingegangen oder die eheliche Gemeinschaft erwiesenermaßen aus Ver¬
schulden der Gattin durch gerichtliche Scheidung aufgehoben , so hat die Witwe
keinen Anspruch auf einen Ruhcgenuss.

8 15.
Im Falle einer Wiederverehelichung kann die Gattin sich für einen

abermaligen Witwenstand die Pension Vorbehalten oder einen zweijährigen
Betrag jener Pension als Abfertigung annehmen.

Hat sich die Witwe die Pension Vorbehalten und erwächst ihr aus zweiter
Ehe ein neuer Penstonsanspruch , so soll ihr nur eine Pension , und zwar die
höhere , gebüren.

8 16-
Für die ehelichen Kinder einer verstorbenen Lehrperson gebürt der Witwe,

wenn sie selbst auf eine fortlaufende Pension Anspruch hat , ohne Rücksicht aus
die Zahl der vorhandenen Kinder ein Erziehungsbeitrag in der Höhe von einem
Fünftel der Witwenpension für jedes unversorgte , in ihrer Verpflegung stehende
Kind bis zur Vollendung des 24 . Lebensjahres oder bis zu dessen früherer Ver¬
sorgung , bei einer Tochter insbesondere bis zu ihrer früheren Verehelichung.

Im Falle einer solchen Verehelichung vor vollendetem 22 . Jahre hat
eine Tochter jedoch eine Abfertigung mit dem Zweifachen ihres jährlichen Er¬
ziehungsbeitrages zu erhalten.

Es darf jedoch der Erziehungsbeitrag für ein Kind den Betrag von
jährlichen 300 L und die Summe aller Erziehungsbciträge den Betrag der
Witwenpension nicht übersteigen.

8 17.
Wenn nach einem verstorbenen Mitglieds des Lehrstandes keine Witwe

vorhanden ist oder dieselbe keinen Anspruch auf einen Ruhegenuss hat , so
gebürt allen unversorgten ehelichen Kindern des Verstorbenen , welche das
24 . Lebensjahr noch nicht vollendet haben , zusammen im Falle des Z 12
dieselbe Abfertigung , welche der Witwe zugestanden wäre , im Falle des Z 13
aber eine Waisenpension (Concretalpension ), welche bei Vorhandensein von ein
oder zwei Kindern mit der Hälfte der Witweupenston . bei Vorhandensein von
mehr als zwei Kindern nach dem im Z 16 , Alinea I , ausgestellten Grundsätze
derart berechnet wird , dass die Summe dieser Beträge die Hälfte des vom
Vater zuletzt bezogenen anrechenbaren Jahreseinkommens (§ 5) nicht über¬
schreiten darf.

8 18-
Die Waisenpension (Concretalpension ) erlischt erst mit dem Tage , an

welchem kein unversorgtes Kind des Verstorbenen unter dem Alter von
24 Jahren vorhanden ist.

8 IS.
Wenn die Witwe eines Mitgliedes des Lehrstandes sich wieder verehelicht,

so tritt an die Stelle der Erziehungsbeiträge (§ 16 ) für die Kinder des Ver¬
storbene » die Waisenpension (Concretalpension . H 17j ; behält sie sich für den
Fall eines abermaligen Witwenstandes das Wiederaufleben ihrer Pension vor,
und tritt dieser Fall nach Z 15 wirklich ein , so bezieht sich dieser Vorbehalt
auch auf die Erziehnngsbeilräge , so dass bei dem Eintritte jenes Falles sofort
die Waisenpension (Concretalpension ) der Kinder erlischt.

8 20.
Den Hinterbliebenen eines in der Activilät oder in dem Ruhestande

verstorbenen Mitgliedes des Lehrstandes gebürt — unbeschadet aller sonstigen
gesetzlichen Vorsorgungsgenüssc — zur Bestreitung der Krankheits - und Leichen¬
kosten ein Sterbequartal i» der Höhe des dreifachen Betrages der von dem
Verstorbenen zuletzt als Gehalt oder Ruhegenuss bezogenen Monatsgebür.

Das Sterbequartal gebüri der Witwe oder in deren Ermanglung der
ehelichen Nachkommenschaft des Verstorbenen.

Sind in Ermanglung auch der letzteren andere Personen in der Lage,
nachzuweisen , dass sie den Verstorbenen vor dem Tode gepflegt oder die Be¬
gräbniskosten aus Eigenem gedeckt haben , so kann mit Genehmigung des
Landes -Schulrathes unter Zustimmung jenes Factors , der in dem betreffenden
Fall - den etwaigen Abgang der zuständigen Lehrerpensionscassa zu decken hat,
auch diesen Personen das Sterbequartal ausbezahlt werden.

8 21.
Witwe und Kinder einer in activer Dienstleistung verstorbenen Lehrperson

oder auch die Witwe oder die Kinder allein haben das Recht , die Natural¬
wohnung des Vorstorbenen noch ein Vierteljahr lang , vom nächsten gesetzlichen
Wohnungskündigungstermine an , zu benützen , oder den ihm zustehenden
Qnartiergeldbelrag für den nächst verfallenden Erhebungstermin zu beziehen.

8 22.
Die Nutzungen eines zur Dotation der Schulstelle gehörigen Grundstückes

gehören den Erben eines in activer Dienstleistung verstorbenen Mitgliedes des
Lehrstandes nur dann , wenn der Todesfall zwischen dem 1. Juni und 31 . Oktober
erfolgte . Außer diesem Falle haben die Erben bloß Anspruch aus den Ersatz
jener Auslagen , welche zur Gewinnung dieser Nutzungen gemacht wurden.

8 23.
Die in Gemäßheit der Anordnungen dieses Gesetzes bestimmten Pensionen,

Erziehungsbeiträge und Waisenpensionen werde » dadurch , dass eine Lehrperson
durch Selbstmord geendet hat , nicht berührt . Die in Gemäßheit der An¬
ordnungen dieses Gesetzes bestimmten Ruhegehalte der Lehrpersonen , die Pen¬
sionen ihrer Witwen , sowie die Erziehungsbeiträge und Waisenpensionen für
ihre Waisen werden in gleichen , am ersten eines jeden Mouates fälligen , am
zweiten zahlbaren Raten im vorhinein ausgefolgt.

Der Bezug nimmt seinen Anfang von dem ersten des der Versetzung in
den Ruhestand oder dem Tode der Lehrperson und in Betreff des Erziehungs¬
beitrages , beziehnngswaise der Waisenpension dem Tode des Vaters , beziehungs¬
weise der Mutter nächstfolgenden Monates.

Quartiergeldpensionen.

8 24.
Den definitiv angestellten Lehrpersonen , welche Anspruch auf eine Pension

haben (ZA 7 und 8), wird im Falle der Versetzung in den Ruhestand die Hälfte
des von ihnen zuletzt bezogenen Quartiergeldes oder Quarticrgeldbeitrages,
beziehungsweise der Quartiergeldentschädigung , die sie zuletzt thalsächlich bezogen
haben , oder aus die sie mangels einer Naturalwohnnng Anspruch zu erheben
berechtigt wären , als Quartiergeldpension aus der Lehrerpensionscassa gewährt
und in vierteljährigen Raten zu den für das Quartiergeld , beziehungsweise für
die Quartiergeldentschädigung normierten Ansallsterminen ans die Dauer des
Ruhestandes flüssig gemacht.

Lehrerpensionscassen.

8 25.
Zur Deckung der Ruhegenüsse für dienstuntauglich gewordene Mitglieder

des Lehrstandes außerhalb Wiens , sowie zur Befriedigung der Versorgungs¬
ansprüche ihrer Hinterbliebenen ist die Landes -Lehrerpensionscassa bestimmt,
welche von der Landes -Schulbehörde verwaltet wird . (Z 57 des Reichsgesetzes
vom 14 . Mai 1869 .)

8 26.
Sämmtliche Mitglieder des Lehrpersonales , welche nach abgelegter Lehr-

bcfähigungsprüfung eine Lehrstelle erlangen oder bereits innehaben , sind ver¬
pflichtet , für Pensionszwecke an die Landes -Lehrerpensionscassa einen fort¬
laufenden Jahresbeitrag zu leisten , welcher 2 5 Percent des für die Bemessung
des Ruhegenusses anrechenbaren Activitätsgehaltes beträgt und in monatlichen
Raten bei der Gehaltsauszahlung eingehoben wird.

Die definitiv angestellten Lehrpersonen haben überdies vom Zeitpunkte,
wo sie in den Genuss eines Quartiergeldes oder Quartiergeldbeitrages oder
einer Quartiergeldentschädigung treten , und für die Dauer dieses Genusses
jährlich 2 '5 Perceut vom halben Quarliergelde oder Quartiergeldbeitrage,
beziehungsweise von der Halden Quartiergeldentschädigung für die Quartier¬
geldpension zu entrichten.

Der 2 '5percenlige Quarticrgeldpensionsbeitrag wird in vierteljährigen
Raten vom Quarliergelde , rücksichtlich von der Quartiergeldentschädigung , in
Abzug gebracht.

Jenen Lehrpersonen , welche im Genüsse einer Naturalwohnnng stehen,
wird , insolange dieser Genuss andauert , der 2 '5percentige Jahresbeitrag zur
Quartiergeldpension von der Hälfte der für ihre Kategorie normierten Quartier-
geldentschädiqung berechnet und in monatlichen Raten im vorhinein vom Gehalte
abgezogen.

8 27.
Als besondere Zuschüsse werden der Landes - Lehrerpensionscassa zu¬

gewiesen:
s.) die auf das Land entfallenden Gebarungsüberschüsse des Schulbücher¬

verlages;
b ) die Jnterkalarien für erledigte Lehrstellen , soweit sie nicht den Erben

eines verstorbenen Directors , Oberlehrers oder Lehrers zufallen , oder
durch die Remuneration des Hilfslehrers in Anspruch genommen werden;

o) die Strafgelder , welche infolge von Strafverfügungen der Schulbehörde
eingehen.

8 28.
Der zur Bestreitung der jährlichen Ausgaben der Landes -Lehrerpensions-

caffa noch weiters erforderliche Betrag wird aus dem Lanbesfonde gedeckt.

8 29.
Überschüsse , welche sich in dem Jahreseinkommen der Landes -Lehrer¬

pensionscassa (ZA 26 bis 28 ) ergeben , sind zu capitalisieren und nur die Zinsen
derselben in die nächste Jahresrechnung einzubeziehen.

8 30.
Die Versorgungsgenüffe der an den öffentlichen Volksschulen Wiens an¬

gestellten Lehrpersonen und ihrer Hinterbliebenen werden aus der Wiener
städtischen Lehrerpensionscassa bestritten.

Die Gemeinde Wien ist berechtigt , die in den HZ 26 und 27 erwähnten
Zuflüße für ihre eigene Pensionscaffa einzuheben , und verpflichtet , de» etwaigen
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Abgang der letzteren aus Gemeindemitteln zu decken. Eine Übernahme der .
Wiener städtischen Lehrerpensionscassa durch die Landes -Lehrerpcnsionscassa ist
ausgeschlossen.

8 31.

Aus der Wiener städtischen Lehrerpensionscassa werden auch oie Ver¬
sorgungsgenüsse jener Lehrpersonen bestritten , die mit 1 . Jänner 1892 an einer
öffentlichen Volksschule eines der mit dem Gesetze vom 19 . December 1890 , I
L. -G .-Bl . Nr . 45 , geschaffenen Wiener Gemeindebezirke XI bis XIX angestellt
waren , mögen diese Lehrpersonen seither noch im activen Dienstverhältnisse
stehen oder sich bereits nn Ruhestände befinden.

Desgleichen gehen auch die Versorgungsansprüche der Hinterbliebenen
der im vorstehenden Absätze erwähnten Lehrpesonen aus die Wiener städtische
Lehrerpensionscassa über.

Schlussbestimmungen.

8 32.
Dieses Gesetz findet auf die bereits derzeit im Genüsse eines Ruhebezuges

stehenden Lehrpersonen , sowie auf ebensolche Witwen und Waisen keine An¬
wendung.

Die Hinterbliebenen nach jenen Lehrpersonen , welche sich derzeit im Ruhe¬
stände befinden , werden für den Todesfall der letzteren nach diesem Gesetze
behandelt werden.

8 33.

Mit dem Beginne der Wirksamkeit dieses Gesetzes treten sämmtliche mit
demselben in Widerspruch stehenden gesetzlichen Bestimmungen , insbesondere
die denselben Gegenstand betreffenden ZZ 56 bis 85 des Gesetzes vom 5 . April
1870 , L.-G .- G . Nr . 35 , betreffend die Regelung der Rechtsverhältnisse des
Lehrstandes an den öffentlichen Volksschulen des Erzherzoglhums Österreich
unter der Enns , außer Kraft.

8 34.

Dieses Gesetz tritt am I . Jänner 1902 in Wirksamkeit.

8 35.

Mit der Durchführung dieses Gesetzes ist Mein Minister für Cultus und
Unterricht beauftragt.

Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landes-
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

1S01 publicierten Gesetze und Verordnungen.

Reichsgesehblatt.
Nr . 184 . Verordnung der Ministerien des Innern,

des Handels und der Eisenbahnen vom 14 . No¬
vember >901 , betreffend die Herstellung und Verwendung von Calcinm-
carbid und Acetylen , sowie den Verkehr mit diesen Stoffen.

Nr . 183 . Kundmachung des Handelsministeriums
vom 10 . November 190 I , betreffend die Zulassung einer von der
Firma Frigola L Comp , in Breslau construierten Decimal -Tischwage zur
Aichung und Stempelung.

Nr . 188 . Kundmachung des Eisenbahnininisteriums
vom 11 . November 1901 , betreffend die Erstreckung der Baufrist
für die Localbahn von Schweißing nach Haid.

Nr . 187 . Verordnung des Justizministeriums vom
21 . November 1901 , betreffend die Errichtung eines Bezirksgerichtes
in Liesing in Niederösterreich.

Nr . 188 . Verordnung des Justizministeriums vom
21 . November 1901 , betreffend die Errichtung eines Bezirksgerichtes
in Wcipert in Böhme » .

Nr . 18S . Verordnung des Justizministeriums vom
21 . November 1901 , betreffend die Errichtung eines Bezirksgerichtes
in Dobrzan in Böhmen.

Nr . INO . Verordnung des Justizministeriums vom
21 . November 1901 , betreffend die Errichtung eines Bezirksgerichtes
in Nusle in Böhmen.

Nr . 1SI . Verordnung des Justizministeriums vom
21 . November 1901 , betreffend die Errichtung eines Bezirksgerichtes
in Wrschowitz in Böhmen.

Nr . ISS . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 21 . Oktober 1901 wegen Einführung einer neuen Form für
die den ausländischen Ursprung von Gold - und Silberwaren kennzeichnenden
Punzen (Anslandspnnzen ).

Nr . ISS . Verordnung des Finanzministeriums vom
25 . November 1901 , betreffend eine Ergänzung der Bestimmungen
über den Verkehr mit Brantwein , welcher der allgemeinen Denaturierung
zugeführt wurde.

Nr . 1S4 . Verordnung der Ministerien der Finan¬
zen , des Handels und des Ackerbaues vom 26 . No¬
vember 1901 , betreffend die zollbegünfligte Behandlung von Marsalawein.

Nr . ISS . Verordnung des Ministeriums des Innern
vom 29 . November 1901 , betreffend die Arzneitaxe für das
Jahr 1902 . ' ' 7

Nr . 1S8 . Concessionsurkunde vom 16 . November
1901  für die Localbahn von Stammersdors nach Auersthal.

Nr . 1S7 . Verordnung des Finanzministeriums vom
27 . November 1901 , mit welcher der Bierwürze-Controlmessapparat
Patent „ Erhard -Schau " zur amtlichen Erhebung der Bierwürzemenge zugelassen
und dessen Beschreibung , sowie Verwendnngsvorschrift bekanntgegeben wirb.

Nr . 1S8 . Kundmachung des Handelsministeriums
vom 23 . November 1901 , betreffend die Zulassung einer auto¬
matischen Getreidewage mit Lanfgewichtseinrichtung (System „ C. Reuther und
Reifert " ) zur Aichung und Stempelung.

Nr . ISS . Kundmachung des Eisenbahuministeriums
vom 30 . November >901 , betreffend die Erstreckung der Ban¬
vollendungsfrist für die Localbahn von Wlaschim nach Unter -Kralowitz.

Nr . SOS . Verordnung des Handelsministeriums im
Einvernehmen mit den Ministerien des Innern und
der Finanzen vom 7 . November 1901, betreffend das Verbot
des Hausierhandels im Gemeindegebiete von Gainfarn.

Nr . SOI . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 30 . November 1901, betreffend die Umwmdlnng des königlich
ungarischen Nebenzollamtes II . Classe in Klenak in ein Hauptzollamt II . Classe.

Nr . 302 . Gesetz vom 4 . December 1901, betreffend
die Gewährung von Unterstützungen aus Staatsmitteln zur Linderung be¬
ziehungsweise Abtvehr des Nothstandes.

L. Landcsgesehblatt.

Nr . 7S Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthumc Österreich unter der Enns vom 5 . No>
vember 1901 , Z . 101478 , betreffend die der Gemeinde Hinter-
briihl ertheilte Bewilligung zur Einhebung von Mietzinshellern für die Jahre
1901 bis einschließlich 1906.

Nr . 74 . Kundmachung der k. k. n . -ö Statthalterei
vom 7 . November 1901 , Z . 102723 , betreffend die Acti-
vierung der erweiterten , Mit den Befugnissen einer Aichamtsexpositur aus-
gestatteten Fassaichstelle in Stockera ».

Nr . 73 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthumc Österreich unter der Enns vom 16 . No¬
vember 1901 , Z . 104396 , betreffend die Erhöhung der Verpflegs-
taxe im allgemeinen öffentlichen Krankenhause in Krems.

Nr . 76 . Gesetz vom 7 . November 1901 , wirksam für
das Erzherzogthum Österreich unter der Enns , womit die Versorgungsgenüsse
der an öffentlichen Volks - und Bürgerschulen angestellten Lehrpersonen und
ihrer Hinterbliebenen geregelt werden .*)

») Erscheint in dieser Nummer der „Beiordnungen rc ." vollinhaltlich ausgenommen.
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